






(bspw. Kleiner Anfragen in Parlamen-
ten oder Postings in den Sozialen Me-
dien) zeigt, dass es Berührungspunkte 
und antifeministische Mobilisierungen 
und Aggressionen gegen Mitglieds-
verbände und/oder deren Ziele und 
Arbeitsfelder derzeit auf drei Ebenen 
gibt: 

1.	 Konkrete Angriffe und Negati-
ve Campaigning extrem rechter, 
rechtspopulistischer und konser-
vativer Akteur*innen, die sich spe-
zifisch gegen den jeweiligen Ver-
band oder Verein und sei-
ne frauenpolitischen Ar-
beitsfelder und Zwecke 
richten  

2.	 Hetze, Diskriminierungen 
und Angriffe gegen dieje-
nigen, die vom jeweiligen 
Verband oder Verein ver-
treten werden (bspw. ge-
gen migrantische Frauen 
oder Alleinerziehende) 

3.	 Instrumentalisierungen oder Ver-
einnahmungen von Zielen des Ver-
bandes oder Vereines und sei-
ner Arbeit durch antifeministische 
und (extrem) rechte Akteur*in-
nen für die eigene politische Agen-
da (bspw. bei Familienpolitik oder 
Mädchenarbeit)

Aber wie macht sich die Zunah-
me antifeministischer Narrative und 
Handlungen in der konkreten Praxis 
und in der Arbeit der Verbände, die 
auf Bundes-, Landes und kommuna-
ler Ebene agieren bemerkbar? Um die-
se Frage zu klären, sind ausgewählte 
Vertreter*innen des DF in leitfaden-
gestützten Interviews befragt wor-
den. Aus den Befragungen ergibt sich, 
dass antifeministische Strategien und 
Handlungen auf fünf Ebenen beob-
achtet werden konnten: 

1.	 Die Digitale Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen kommt auch 
bei frauenpolitisch engagier-
ten Verbänden an, denn  für 
mehrere der befragten Verbände/
Vereine gehören Anfeindungen auf 
Social Media inzwischen zum kon-
stanten Begleiter im Alltag frauen-
politischer Verbandsarbeit. Vor al-
lem auf lokaler Ebene bekommen 
Mitgliedsverbände diese immer 
häufiger zu spüren. In gemisch-
ten Verbänden lässt sich beobach-
ten, dass Frauen deutlich häufiger 

als Männer von antife-
ministischen Bedrohun-
gen betroffen sind, viel-
mals verbunden mit se-
xualisierten Gewalt-
fantasien. Weibliche 
Vorsitzende und Mitar-
beiterinnen stehen also 
häufiger im Fokus von 
Angriffen als männliche 
Kollegen in gemischtge-
schlechtlichen Verbän-

den oder Vereinen. Eine Befragte 
merkt dazu an: 
 „Vor allem ein Mann und ich ste-
hen relativ viel in der Öffentlich-
keit, weil wir sehr viele Themen be-
spielen, mit denen wir öffentlich-
keitswirksam nach außen gehen, 
und nur ein, zwei Mal hat auch er 
es abbekommen. Aber ansonsten 
liegt es größtenteils bei mir“ (Inter-
view 5, S. 11). 

2.	 Darüber hinaus ist eine Normali-
sierung antifeministischer Positio-
nen zu erkennen.  Denn die ableh-
nenden Haltungen konservativer 
Akteure gegenüber frauenpoliti-
scher Verbands- und Vereinsarbeit 
wird zunehmend mit rechtsextre-
men Positionen verknüpft. Ableh-
nende Haltungen gegen frauen-
politische Verbands- und Vereins-
arbeit die von nicht einschlägiger, 

also nicht extrem rechter Sei-
te vorgetragen werden, beziehen 
sich dennoch auf antifeministische 
Ideologiefragmente und bedienen 
sich einer Wortwahl extrem rech-
ter Milieus. Das heißt, dass anti-
feministische Positionen und ex-
trem rechtes wording, wie bei-
spielweise „Gender-Ideologie“ zu-
nehmend auch in den Mainstream 
einsickern: 
 „Diffamierungen kommen nicht 
nur von einschlägiger Seite, son-
dern von ihren Gesten und Haltung 
her sehr eindeutig sind und das ge-
nutzt haben, um zu gucken, ob sie 
damit durchkommen. Und da dach-
te ich: Genau so funktioniert das 
mit der Öffnung, so kriegt man 
dann auch da Öffnung rein.....“ 

3.	 Auffallend bei den direkten Angrif-
fen ist: antifeministische Angrif-
fe sind personalisiert und werten 
Weiblichkeit ab. So stehen weib-
liche Vorsitzende und Mitarbeite-
rinnen häufiger im Fokus von An-
griffen als männliche Kollegen. Or-
ganisierte Hasskampagnen setzen 
dabei sogar dezidiert darauf, ein-
zelne Frauen aus den Verbänden 
auf einer persönlichen Ebene an-
zufeinden. Die Angriffe setzen da-
bei häufig auf einer persönlichen 
Ebene an, beispielsweise indem 
die Vorsitzenden persönlich diffa-
miert und mit Hass überschüttet 
werden: „Wenn man dann merkt, 
da ist gerade wieder eine Wel-
le, dann muss man davon ausge-
hen, dass ein rechtes Blatt oder ein 
rechter Blog oder eine rechte Sei-
te über einen geschrieben hat. Und 
die fokussieren sich schon auf Per-
sonen, die versuchen immer, den 
skandalösen Effekt über die Person 
zu erzielen“ (Interview 5, S. 11). Da-
rüber hinaus stellen die Befragten 
fest, dass die persönlichen Angriffe 
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vergeschlechtlicht sind. In den An-
feindungen wird häufig abwertend 
auf Weiblichkeit Bezug genom-
men. Für die vor Ort besonders an-
gefeindeten Akteur*innen komme 
hinzu, dass sie nicht auf institutio-
nellen Schutz zurückgreifen könn-
ten, thematisiert eine Interview-
partnerin.   

4.	 Darüber hinaus kann beobach-
tet werden, dass es eine zuneh-
mende Vereinnahmung frauen-
politischer Themen, wie vor al-
lem Mutterschaft oder „Erziehung 
zur guten Frau“ durch antifemi-
nistische Akteur*innen gibt. Über 
groß angelegte Aktionen und 
Veranstaltungen versuchen extrem 
rechte oder antifeministische 
Akteur*innen seit einigen Jahren, 
bestimmte Zielgruppen der 
Frauenverbände und -vereine 
anzusprechen und für reaktionäre 
und antifeministische Ideen zu ge-
winnen. Vor allem gibt es verstärk-
te Bemühungen antifeministischer 
Akteur*innen, Adressat*innen, 
Zielgruppen und Themen der Ver-
bandsarbeit zu vereinnahmen:  
„Das ist schon lange ein Thema, 
dass über Themen wie ‚wahre Mut-
terschaft‘ oder ‚Erziehung zur gu-
ten Frau‘ versucht wird, Angebo-
te zu machen. Das war glaube ich 
2010 schon so. Es ist jetzt massi-
ver“ (Interview 2, S. 16). 

5.	 Zudem sind Verbände, 
die sich für von Mehr-
fachdiskriminierung be-
troffene Frauen einset-
zen, sexualisierten und 
gewaltvollen Anfeindungen in be-
sonderem Maß ausgesetzt. Antife-
ministische Akteure prangern das 
Engagement feministischer Initia-
tiven oder frauenpolitischer Verei-
ne an, die mit migrantischen oder 

muslimischen Initiativen arbeiten 
an, indem sie ihnen nicht selten ei-
ne Vergewaltigung durch muslimi-
sche oder migrantische Männer 
wünschen. Eine Befragte erzählt, 
dass eine Kollegin unter Polizei-
schutz gestellt werden musste, 
als sie anlässlich ihrer Zusammen-
arbeit mit einer lokalen muslimi-
schen Jugendorganisation Mord-
drohungen erhalten habe.  

Resilienz gegen Anti-
feminismus und Frauen-
hass: Was ist zu tun? 

Die Analyse zeigt, dass Antife-
minismus eine zentrale Ideologie im 
Rechtspopulismus, der Neuen Rechten 
und im Rechtsextremismus ist und ein 
Erstarken autoritärer, vielfaltsfeind-
licher und extrem rechter Bewegun-
gen und menschenfeindlicher Ideolo-
gien daher auch mit einem Erstarken 
von Antifeminismus einhergeht. Fol-
gende Punkte sind relevant, um anti-
demokratische Entwicklungen zu be-
gegnen und Zivilgesellschaft resilient 
gegen Antifeminismus zu machen (vgl. 
Rahner 2021):

Benennen: Antifeminismus ist 
demokratiefeindlich

Die Anfeindungen von Gleich-
stellungspolitiken müssen im 
Blick behalten werden und als das 
bezeichnet werden, was sie sind: 

antidemokratisch! Ge-
schlechtergerechtigkeit, 
Antidiskriminierungs- 
und Gleichstellungspoli-
tiken sowie (rechtliche) 

Errungenschaften der Frauenbewe-
gungen sind demokratische Grund-
werte, die nicht zur Disposition 
stehen. Angriffe auf diese Werte 
sind Angriffe auf die Demokratie. 
Antifeminismus, Geschlechter- und 

Familienpolitik müssen als zentrales 
Mobilisierungsfeld neurechter oder 
extrem rechter Akteur*innen ernst 
genommen werden. Kaum ein anderes 
gesellschaftspolitisches Feld wird 
derart massiv, aber gleichzeitig un-
bemerkt angegriffen. Hier werden 
grundlegende Fragen der Demokratie, 
wie der Gleichstellung von Frauen und 
Männer, des Diskriminierungsschutzes 
von Homosexuellen, Care-Arbeit so-
wie Lebensbedingungen von Kindern 
und alten Menschen ausgehandelt. 
Die Familien- und geschlechterpo-
litischen Positionen extrem rechter 
Akteur*innen richten sich also gegen 
die Lebensrealitäten vieler Menschen.

Bildung und Beratung gegen 
Antifeminismus intensivieren

Es braucht mehr Fortbildungen 
und Coaching, um die Zivilgesellschaft 
resilient gegen Antifeminismus zu 
machen. Dazu gehört eine beratende 
Begleitung für Sozialarbeiter*innen, 
Journalist*innen, Sicherheitsbehör-
den, aber auch Kommunalpolitikerin-
nen oder politisch engagierten Frau-
en* zu den Themen antifeministische 
hatespeech und misogyne, sexistische 
Anfeindungen. Bildung gegen Anti-
feminismus sollte Teilnehmende be-
fähigen und stärken mit sexistischen 
und antifeministischen Anfeindungen 
umzugehen. Nur so kann gewährleis-
tet werden, dass engagierte Frauen* 
an demokratischen Entscheidungs-
prozessen partizipieren, ihre Themen 
einbringen können und damit in 
kommunalen Strukturen ein shrinking 
civic space durch antifeministische 
Aggressionen verhindert werden 
kann. Auch braucht es eine Stärkung 
und Weiterentwicklung geschlechter-
reflektierender Ansätze. Ohne eine 
Analyse und Kritik auch der gesell-
schaftlichen Bedingungen ist solchen 
Phänomenen wie Antifeminismus und 
Sexismus oder männliches Überlegen-

Vereinnahmung 
frauenpolitischer 
Themen

25



heitsdenken im Rechtsextremismus, 
die weit verbreitete Vorstellungen 
gewissermaßen radikalisieren und 
zuspitzen, nicht adäquat zu begegnen. 
Diese Mechanismen sind in Methoden 
der männlichkeitskritischen Jungen-
arbeit, in stärkender Mädchenarbeit 
und in der geschlechterreflektieren-
den Rechtsextremismusprävention 
zu berücksichtigen (vgl. Stuve/Debus 
2012; Lehnert 2013).

 Intersektionalen Feminismus 
und Diskussionen um Gender 
produktiv voranbringen

Moderne Geschlechterforschung 
hat gezeigt, dass es einen Unterschied 
zwischen dem biologischen und dem 
sozialen Geschlecht (Gender) gibt. Da-
mit sind eben jene Geschlechterrollen, 
Erwartungen, Werte und Ordnungen 
gemeint, die bestimmen, wie als Mann 

oder Frau zu leben ist. 
Die Hierarchisierung 
von Geschlecht oder 
Gender ist demnach 
nicht „von Natur aus 
so“, sondern gesell-
schaftlich oder sozial, 
also von Menschen 

gemacht. Und damit veränderbar. 
Verändert werden müssen stereotype 
und hierarchisierende Geschlechter-
rollen und die Abwertung von Weib-
lichkeit sowie Rollenerwartungen, 
die Menschen in starre Konstrukte 
stecken und mit Anforderungen 
überfrachten. In der Lebenswirklich-
keit vieler Menschen “kreuzen” oder 
verknoten sich soziale Kategorien wie 
Gender, ethnische oder soziale Her-
kunft oder körperliche Befähigung. 
Es ist wichtig, die Verschränkung ver-
schiedener Ungleichheiten informiert 
zur Kenntnis zu nehmen und einzu-
beziehen. Es gibt zahlreiche Ansätze, 

Konzepte und Methoden, die unter 
dem Label der Intersektionalität auf 
die Analyse und Bekämpfung von 
Unterdrückungsformen hinwirken. ←

Judith Rahner studierte Gender- 
Studies, Musik- und Erziehungswissen­
schaften und ist bei der Amadeu  
Antonio Stiftung für Rechtsextremis-
musprävention zuständig. Sie ist seit 
vielen Jahren in der Jugend- und  
Erwachsenenbildung tätig, setzt  
zusammen mit Jugendlichen und  
zivilgesellschaftlichen Akteuren Pro-
jekte gegen Rechtsextremismus,  
Antifeminismus, Rassismus und Anti-
semitismus um.
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→ Wo machen wir Erfahrungen mit politi­
schen Interventionen in unserer Praxis? 
Von wem gehen diese Interventionen aus?

→ Auf welche Unterstützungsstruk­
turen und kooperativen Netzwerke 
können wir im Falle von Interven­
tionen potentiell zugreifen? Wie 
eng sind wir dabei in Kontakt mit 
Akteur*innen aus der Zivilgesell­
schaft mit ähnlichen Problemen?

→ Gelingt es uns gut, Entschei­
dungsträger*innen in Politik 
und Verwaltung zu beschreiben, 
was wir tun und warum das 
wichtig ist?

!
?

1. Politische Interventionen in Praxis

Reflexionsfragen
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→ Im Zusammenhang mit Rassis-
mus und Diskriminierung stellen sich 
in der offenen Jugendarbeit oft her-
ausfordernde Situationen. Der Druck 
in Diskriminierungssituationen „richtig 
zu handeln“ ist hoch. Gleichzeitig er-
wischen Fachkräfte diese Situationen 
meist unvorbereitet und sie haben kei-
ne Zeit, ihr Vorgehen groß zu durch-
denken. Statt das eigene Handeln ent-
lang der fachlichen Wissensbestände 
auszurichten, reagiert man aus dem 
Bauch heraus. Doch lassen sich solche 
Situationen überhaupt professionell 
im Sinne demokratischer Jugendar-
beit gestalten, wenn doch jede im pä-
dagogischen Alltag einzigartig, unvor-
hersehbar und flüchtig ist? Und wenn 
ja, wie?

Wie wir uns gefunden 
haben: der Einstieg

Mit dieser Ausgangssituation 
bzw. diesen Fragen trat das MUT-Pro-
jektteam der AGJF Sachsen an unse-
ren Verein „Netzwerk Schlüsselsitua-

tionen“ heran und fragte uns für ein 
Mehrtagesseminar zum Thema an. 
Schlüsselsituationen beschreiben ty-
pische und wiederkehrende Situatio-
nen der Sozialen Arbeit. Sie weisen ei-
nerseits generalisierbare Merkmale 
auf, andererseits gibt es jeweils spezifi-
sche, einzigartige Ausprägungen dieser 
Situationen. Das achtstufige Reflexi-
onsmodell Schlüsselsituationen bietet 
ein Werkzeug zur strukturierten Refle-
xion und Erarbeitung von Handlungsal-
ternativen für ähnliche Situationen.

Wir hatten schon viele Teilneh-
mende an Weiterbildungen aus den 
verschiedensten Kontexten in die Ar-
beit mit dem Reflexionsmodell einge-
führt, aber das Arbeitsfeld Jugendar-
beit und demokratische Bildung mit 
Herausforderungen im Bereich Diskri-
minierung und Rassismus war noch 
nicht dabei gewesen. Entsprechend 
gespannt und aufgeregt machten wir 
uns Ende Juni 2020 auf die Reise von 
Basel nach Leipzig. Das klingt sehr 
kurz und bündig, was es aber beileibe 
nicht war. Corona hatte zwischenzeit-

lich schon seine Schatten geworfen, 
so dass wir bis eine Woche vor Beginn 
nicht wussten, ob die Weiterbildung 
stattfinden würde oder nicht. Digital 
wollten wir nicht und ei-
ne um 50% abgespeck-
te Präsenz unsererseits 
wollten wir auch nicht. 
Wenn schon preiswert, 
dann zumindest mit kol-
lektivem Vergnügen. Die 
Veranstalter*innen aus 
Chemnitz verstanden das 
und so kamen wir end-
gültig ins Geschäft. Zumindest gab es 
Räumlichkeiten in Hülle und Fülle: ein 
inspirierendes Filmstudio, in dessen 
Hinterzimmer sich der Bauschutt ange-
häuft hatte, ließ unsere Synapsen feu-
ern. Dieses diente der Arbeit und ei-
ne wunderschöne große Altbauwoh-
nung bot uns Lager und Ruhestätte für 
die Nacht. 

Mit wem genau hatten wir es jetzt 
aber zu tun? Wer genau waren die 
mutig Unverwüstlichen, die jeder Unsi-
cherheit und allen Widerständen trotz-

Immer das Gleiche 
jedes Mal anders

 
Arbeit mit Schlüsselsituationen aus dem Arbeitsfeld 
Jugendarbeit und demokratische Bildung
Eva Tov & Gaby Merten

Ein Werkzeug 
zur struktu-
rierten Refle-
xion und Er-
arbeitung von 
Handlungs-
alternativen
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ten? Letztendlich 
fand sich eine klei-
ne aber feine Grup-

pe von ca. zehn Fachpersonen aus un-
terschiedlichen Bereichen der Sozia-
len Arbeit zusammen: aus dem Feld 
der Jugendarbeit, der Verwaltung so-
wie der Beratung und Weiterbildung 
von Professionellen im Kontext der de-
mokratischen Bildung. Im Folgenden 
werden die drei Schlüsselsituationen, 
die aus dem professionellen Arbeits-
feld der Teilnehmenden stammten und 
die im Laufe der zweitägigen Weiter-
bildung bearbeitet wurden, in ihren je-
weiligen Kontexten mit der professio-
nellen Herausforderung, die es zu be-
wältigen galt, kurz beschrieben.

Die Themen der drei 
Schlüsselsituationen: 
Die Ebene der direkten 
Klient*innenarbeit
Kontext: Offene Jugendarbeit; profes-
sionelle Herausforderung: Offen ge-
äusserte rassistische Äusserung eines 
älteren Mannes gegenüber einem So-
zialarbeiter, der mit einer Gruppe von 
Jugendlichen, darunter zwei People of 
Color beim Einkaufen war. 

Systemebene
Kontext Netzwerktreffen mit Sozial-
arbeitenden und Vertretern*innen von 
verschiedenen Ämtern, Einrichtungen 
und Projekten. Das Thema ist die 
Migrationsgesellschaft; professionelle 
Herausforderung: Es fallen eine 
ganze Reihe von pauschalisierenden, 
diskriminierenden Äusserungen, die 
unwidersprochen bleiben. Die einzige 
Gegenstimme gehört einer, selber 
einen Migrationshintergrund aufwei-
senden Professionellen aus der Ver-
waltung, die gegen die «Front» aber 
nicht ankommt und sich im Laufe der 
Veranstaltung als immer wirkungsloser 
erlebt. 

Ebene Ausbildung, Didaktik
Kontext zweitägiger Bildungsveran-
staltung für Studierende der Sozialen 
Arbeit zu demokratischer Bildung; 
Professionelle Herausforderung: Im 
Rahmen der Veranstaltung sympathi-
siert ein Student der Sozialen Arbeit 
mit identitären Positionen während 
die restliche Gruppe sich passiv-wider-
ständig zeigt. Die Referentin fühlt sich 
überfordert und etwas hilflos in der 
Situation. 

In allen drei Situationen, die je-
de auf ihre Weise speziell und einzig-
artig ist, finden sich die oben beschrie-
benen Emotionen von Frustration und 
Hilflosigkeit bzw. Ohnmacht auf Sei-
ten der Professionellen. Wie ein tiefe-
res Verständnis für die Situation gefun-
den werden kann und daraus die pas-
senden Handlungsstrategien abgelei-
tet werden können, zeigt der folgende 
Abschnitt.

Die Schritte des 
Reflexionsmodells 
Arbeit mit Schlüssel
situationen in Kürze

Dem Reflexionsmodell liegt die 
Annahme zugrunde, dass situatives 
Wissen, im Gegensatz zu vielen ande-
ren Wissensformen nachhaltig erin-
nert und daher auch handlungsleitend 
wird. Deshalb die Arbeit mit Schlüssel-
situationen, die jeweils in einen spe-
zifischen situativen Kontext eingebet-
tet sind. Im Nacherleben der Situati-
on anhand eines Rollenspiels und der 
anschliessenden Reflektion der Situa-
tion, die wir Reflection in Action nen-
nen (Schön 1983;1987), wird es mög-
lich, tiefere Einsichten in die Dyna-
mik der Situation durch die Erkundung 
der beteiligten Perspektiven zu erhal-
ten sowie implizite Wissensbestän-
de der Professionellen zu erschliessen. 

Dieses Erfassen des individuellen Er-
lebens erlaubt oft erst das Setzen ei-
nes passenden Titels. Dies ist ein zen-
traler Schritt im Modell, das den wei-
teren Fokus der Bearbeitung festlegt. 
So dauerte es eine Weile bis deutlich 
wurde, dass die eigentliche Herausfor-
derung des Professionellen der Sozia-
len Arbeit die Sprachlosigkeit war, die 
die Reaktion des Kunden in der Kas-
senschlange bei ihm ausgelöst hat-
te. Diese war aber wiederum Teil von 
traumatisch verarbeiteten eigenen Er-
fahrungen mit neonazistischen, ras-
sistischen Interaktionen. Erschwerend 
kam der wahrgenommene Auftrag hin-
zu, die Jugendlichen zu schützen und 
ihnen ein positives Verhaltensmodell 
abgeben zu wollen. Demgemäss laute-
te der Titel der Schlüsselsituation «mit 
Klient*innen gemeinsam Ressourcen 
erschliessen».

Das Nachspüren und Verstehen 
der einmaligen, spezifischen Momen-
te einer Schlüsselsituation ist aber nur 
die eine Seite des Modells. Auf der an-
deren Seite stehen die generalisieren-
den, allgemeinen Aspekte der Schlüs-
selsituation. Ohne diese wäre die 
Schlüsselsituation keine Schlüsselsitu-
ation, da man jeweils nur eine einzi-
ge, nämlich die einmalige, einzigartige 
«aufschliessen» könnte. Der Anspruch 
ist aber, damit eine ganze Gruppe von 
Situationen professioneller bearbeit-
bar zu machen. Nämlich all solche die 
die gleichen Merkmale aufweisen. So-
bald die Professionelle der Sozialen Ar-
beit dann mit einer Situation zu tun 
hat, deren Merkmale der bereits er-
lebten und bearbeiteten entspricht, 
stehen auch die übrigen Informatio-
nen, die mit der Situation generiert 
wurden, wieder zur Verfügung. Die-
ser Analogieschluss, den das Gehirn 
tätigt, ist nach Kaiser (2005) eine wei-
tere grundlegende Prämisse, auf der 
das Modell basiert. Damit wären nun 

Emotionen von 
Frustration und 
Hilflosigkeit
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vier der acht Schritte skizziert. Schritt 
fünf heisst «Ressourcen erschliessen» 
und fokussiert sowohl auf spezifische 
als auch auf generalisierte Aspekte ei-
ner Situation. Dabei geht es darum, 
Ressourcen, also verschiedene Mittel, 
Wissensbestände zu finden, die da-
bei helfen könnten, die Situation bes-
ser zu verstehen und adäquate Mittel 
der Bewältigung zu erschliessen. Wie 
die dabei generierten Modelle, The-
orien, Erfahrungen, Werte und orga-
nisationale Rahmenbedingungen auf 
die ganz konkrete spezifische Situation 
heruntergebrochen werden können, 
macht den Kern der Theorie – Praxis-
relationierung aus, bei dem es in die-
sem Schritt geht. Wie der Name sagt, 
handelt es sich dabei um das in Be-
ziehung Setzen von Theorie und Pra-
xis. Hier manifestiert sich die eigent-
liche Kunst des sozialarbeiterisch Tä-
tigen: Das zum grossen Teil theoreti-
sche Wissen so auf einen konkreten 
Gegenstand zu beziehen, dass er tat-
sächlich durchdrungen wird und von 
daher tiefer verstanden werden kann. 
Und dass in Folge dessen, passende In-
terventionsstrategien gefunden bzw.so 
Rückschlüsse auf Wer-
tewissen gemacht wer-
den können, die aus der 
Analyse der Situation 
evident geworden sind. 
Dieses Pendeln zwischen Konkretem, 
das sich auf theoretisch Strukturiertes 
rückführen lässt, sowie das Konkrete, 
das seinerseits Regelwissen generiert, 
stellt eine dynamische Bewegung dar, 
die im sich aufeinander Beziehen zu ei-
ner neuen eigenen Entität führt. Die-
se Konzeption von Theorie-Praxis-Ver-
hältnis ist fundamental neu und inno-
vativ. Die Vorstellung eines Transfers 
von theoretischem in praktisches Wis-
sen aber auch von einer Transformati-
on desselben wird verlassen, zuguns-
ten eines hierarchiefreien Raumes, in 
dem eine Co-Konstruktion und Co-Kre-

ation von neuem, bezogenen Wissen 
entstehen kann.

Die folgende Grafik veranschau-
licht die acht Schritte des Reflexions-
modells mit den jeweiligen Aspekten, 
die einzigartig und solchen die genera-
lisierbar sind. Hier wird deutlich, dass 
Schritt fünf sowohl im allgemeinen 
Feld (Ressourcen erschliessen) ange-
siedelt ist, als auch spezifische Anteile 

(Ressourcen situativ veran-
kern) aufweist.

Ein sehr erhellender 
und für die Professionalität 

essentieller Schritt stellt Stufe sechs, 
die der Qualitätsbestimmung dar. So-
ziale Arbeit muss nicht nur wissens- 
sondern auch wertebasiert sein (Mer-
ten 2000). Dabei geht es nicht darum 
quantitative Standards zu formulie-
ren, wie der Name vielleicht assozia-
tiv nahelegt. Vielmehr geht es darum, 
professionseigene Kriterien für Qua-
lität zu bestimmen. «Woran möch-
te ich meine eigene Arbeit beurtei-
len lassen»? wäre der Leitsatz in Erfül-
lung dieser Aufgabe. Konsequenter-
weise folgt die Überprüfung der selbst 
formulierten Ansprüche auf den Fuss. 

In Schritt sieben werden die zuvor for-
mulierten Qualitätsstandards syste-
matisch reflektiert. Daraus ergibt sich 
fast zwangsläufig der nächste und letz-
te Schritt, nämlich die Entwicklung von 
Handlungsalternativen. Mit allem zu-
vor Erarbeiteten wird es offensicht-
lich, was besser oder einfach auch an-
ders gemacht werden könnte. Die ge-
sammelten Ressourcen, die gewünsch-
ten Qualitäten, all dies ergibt einen 
Fundus, der das Finden von Hand-
lungsalternativen zu einem echten Ge-
nuss macht, so wie das Pflücken reifer 
Früchte. 

Der Prozess: Lehrende 
und Lernende. Wir sind 
eine CoP. Worum geht 
es dabei?

Hiermit sind wir bei einer wei-
teren wichtigen Prämisse anbelangt, 
auf der das Modell basiert: dass Wis-
sen ausgehandelt werden muss, da-
mit die «Wissensträger*innen» in ei-
nen wirklichen Lernprozess kommen. 
Wenn eine Gruppe von Menschen, die 
das gleiche Anliegen haben, beginnen 

Abbildung 1: Relationierung von Allgemeinem und  
Besonderem beim Wechselspiel von generalisierba-
ren und spezifischen Aspekten des Reflexionsmodells 
Schlüsselsituationen (Tov et al. 2016: 110)

Tiefere Einsichten 
in die Dynamik 
der Situation

 

Abbildung 12: Relationierung von Allgemeinem und Besonderem beim Wechselspiel von generalisierbaren und spezifischen 
Aspekten des Reflexionsmodells Schlüsselsituationen (eigene Darstellung)

Qualitätsstandards bestimmen
Qualitäten benennen, um die professionelle  
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besser formulieren und ergänzen.

Ressourcen erschließen
Allgemeines Wissen erschließen, das die pro­
fessionelle Gestaltung der Schlüssel situation 
unterstützt.

Situation beschreiben
Konkret den Handlungsfluss und den spezifi­

schen Kontext beschreiben.

Situation mittels Qualitätsstandards 
reflektieren

Beurteilen, ob die Qualitätsstandards bei der 
beschriebenen Situation eingehalten wurden.
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sich über eine Frage oder ein Anlie-
gen zu verständigen, dann betrei-
ben sie, wie Lave & Wenger (1998) 
das nennen «negotiation of mea-
ning». Und dann entsteht ein ech-
ter Mehrwert. Dieser Mehrwert 
wird jedoch nicht in erster Linie 
durch das Zusammenlegen der in-
dividuell verorteten Wissensbe-
standteile erreicht, sondern durch 
einen Prozess, in dem Menschen 
aneinander Interesse haben und in 
Dialog treten. Das Ergebnis ist, dass 
Menschen sich unter solchen Be-
dingungen angenommen und wert-
geschätzt fühlen. Die Verbunden-
heit mit einer gemeinsamen Sache, 
lässt sie die eigenen Profilierungs-
bestrebungen und Konkurrenzimpul-
se beiseitelassen und sich einbringen. 
Dieses Ko-kreative Lernen ist ein um-
fassender Prozess, der die ganze Per-
son betrifft. Deshalb entwickeln Men-
schen, die in solchen Communities of 
Practice (CoPs), wie Lave and Wen-
ger (1998) sie nennen, Identität. Ler-
nen ist dann keine Funktion von bes-
ser, schneller, effizien-
ter zu sein, sondern eine 
von Zugehörigkeit, Sinn-
haftigkeit und Wachstum. 
Die daraus resultieren-
de Qualitätssteigerung in 
den Tätigkeiten und Engagements ih-
rer Mitglieder ist quasi ein Nebenpro-
dukt.

Während der zweitägigen Wei-
terbildung schaffen wir den Rahmen, 
um die Dynamik von CoPs entstehen 
zu lassen. Es ist nicht nur eine didak-
tische Frage. Vielmehr geht es um die 
Haltung, dass alle Beteiligten Lernende 
sind. Wir agieren als Dozierende eben 
nicht im klassischen Sinne des Exper-
tentums (das ein Machtgefälle und als 
Richtung der «Wissensvermittlung» 
ein von oben nach unten aufweist). 
Vielmehr sind wir davon überzeugt, 

dass Jede und Jeder Wissen, Erfah-
rungen und Kompetenzen mitbringt, 
die für den gemeinsamen Prozess, das 
ausgehandelte Ziel, nutzbringend sind. 
Aus diesem Grund bringen wir uns ein, 
werden wir zu Beteiligten, manchmal 
eher in der Rolle eines Coaches und 
manchmal in der eines Suchenden, ei-
ner Fragenden. Wir möchten die Kraft 
und das Potential dieses Ansatzes er-

lebbar machen. Wer er-
fahren hat, dass Begeg-
nungen und Dialog auf 
Augenhöhe möglich sind 
und erlebt hat, wie es 
sich anfühlt, wird zum 

Grenzgänger zwischen anderen CoPs, 
in denen er oder sie involviert ist. Das 
ist der Stoff aus dem die Veränderung 
von Menschen und Strukturen in ihrer 
stetig stattfindenden Wechselbezie-
hung und interdependenten Beeinflus-
sung gemacht ist.

Die Ergebnisse oder 
Lessons Learnt

Jetzt mal ganz konkret: Was ist zu 
erwarten? Wird der Professionelle, der 
nächstes Mal mit einer Gruppe von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund 
auf einen rassistischen Mitbürger trifft, 

der beleidigend wird oder auch «nur» 
grenzwertige Äusserungen ablässt, an-
ders, konstruktiver, zielführender re-
agieren können? Möglicherweise wird 
er einer derart gelagerten Herausfor-
derung gar nicht mehr begegnen, ge-
rade weil er grundsätzliche Einsich-
ten in sein Erleben und seine Motiv-
lage sowie die der anderen Beteilig-
ten in der Situation entwickelt hat. 
Aber das Leben hält unendlich viele 
neue Probleme bereit. Linearität gibt 
es beim Lernen nicht, auch nicht bei 
der Anwendung von Reflexion und Dis-
kurs, der zwei hauptsächlichen Bestim-
mungsgrössen der Arbeit mit Schlüs-
selsituationen. Wie gross der Lernzu-
wachs ist und wie nachhaltig eine Be-
wusstseinserweiterung stattgefunden 
hat, ist ebenso individuell und des-
halb nicht vorhersehbar und planbar 
wie das Leben selbst. Wie bereits er-
wähnt, beschränken wir uns in aller 
Bescheidenheit darauf, so gut es geht, 
Bedingungen zu schaffen, damit Ler-
nen nach den von uns als bestmög-
lich erachteten Grundsätzen und Mög-
lichkeiten stattfinden kann. Für das Er-
gebnis ist jede*r selbst verantwortlich. 
Deshalb hierzu nun exemplarisch zwei 
Stimmen:

Abbildung2: Grenzüberschreitungen zwischen CoPs 
(Wenger, 1998, S. 105; Übersetzung und Erweiterung 
durch Tov et al.)

Wissensbestände 
finden, in Bezie-
hung Setzen von 
Theorie und Praxis

Abbildung 9: Grenzüberschreitungen zwischen CoPs (Wenger, 1998, S. 105; Übersetzung und Erweiterung durch Autor  
und Autorinnen)
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«Unsere Motivationen zur Teil-
nahme waren, Inputs und einen Werk-
zeugkasten kennen zu lernen, den wir 
mitnehmen können in unseren Alltag, 
für die eigene Sicherheit und für Hand-
lungsroutinen in solchen herausfor-
dernden Situationen – auch «richtig» 
argumentieren zu können, uns unserer 
Haltungen bewusster zu sein, sensibler 
in die Kommunikation gehen und ei-
ne Anleitung erhalten, wie «ausgehan-
delt» werden kann. 

Dazu haben wir Antworten erhal-
ten – wir erhielten ein Vorgehen, wie 
strukturiert reflektiert werden kann, 
wie wir unsere Wissensressourcen 
nutzen und anreichern können. Wir 
haben Anregungen erhalten, wie wir 
Teile dieses Modelles in unsere Arbeit 
integrieren könnten, wie wir unser Ein-
gefahren Sein erweitern, sprengen 
können. Das Zusammenarbeiten als 
CoP – diese Erfahrung mit den beiden 
Referentinnen zusammen auf Augen-
höhe zusammen lernen zu können, hat 
uns bereichert, gibt uns Antrieb und 
Interesse, dies weiter zu verfolgen. Es 
hat uns Lust gegeben aufs Forschen, 
und dafür eine Struktur zu haben. Wir 
haben Unterstützung miteinander und 
voneinander erhalten für freudvolle 
Lernprozesse» (Teilnehmende 1).

Ein anderer Teilnehmer stellte 
fest, dass ihn die strikte Trennung und 
Einhaltung der einzelnen Schritte wie 
viele andere Teilnehmende, zu Beginn 
sehr herausgefordert hat, ihm am En-
de aber mehr Klarheit über seine ver-
schiedenen Handlungsmotivationen 
verschafft hat. Vor diesem Hintergrund 
fiel es ihm leichter, einzelne Aspekte 
seines Handelns als angemessen und 
professionell anzuerkennen und für 
andere Aspekte nach möglichen Hand-
lungsalternativen zu suchen.

Schließlich wurde von mehreren 
Teilnehmer*innen die Erarbeitung von 
Schlüsselsituationen mit Hilfe des Mo-
dells in seiner Ausführlichkeit und im 

Rahmen des Seminars als besonde-
re und intensive Form des fachlichen 
Austauschs geschätzt, der im norma-
len Arbeitsalltag oft zu kurz kommt. 
Auch die systematische Verknüpfung 
von Theorie und Praxis, die durch das 
Modell angestoßen wird, wurde als 
wertvoll und inspirierend erachtet.

Statt eines 
Schlusswortes 

Diese individuellen Voten freuen 
uns sehr. Sie bestärken uns in unserer 
Überzeugung, dass echtes gemeinsa-
mes Lernen möglich ist. Lernen im Sin-
ne der Veränderung der eigenen Per-
son. Von der Person zur Institution 
und von den Institutionen zur Profes-
sion als Ganzes. Utopie? Wir würden 
bescheiden antworten: Eine Vision mit 
Zugkraft. «Zieht mit! Denn gemeinsam 
sind wir stark». www.schluesselsitua-
tionen.ch und www.schluesselsitua-
tionen-erklärt.net. ←

Eva Tov und Gabi Merten sind Teil des 
Vereins Netzwerk Schlüsselsituationen 
Soziale Arbeit. Der Verein mit Sitz in 
Basel hat zum Ziel, Reflexion und Dis-
kurs über Schüsselsituationen der So-
zialen Arbeit zu fördern. Er veröffent-
licht Schlüsselsituationen und fördert 
den fachlichen Austausch im Netz-
werk und darüber hinaus.
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→ Die Fachveranstaltung „Von we-
gen: Ab vom Schuss“ - initiiert und 
durchgeführt am 24. November 2020 
von der Arbeitsgemeinschaft Jugend-
freizeitstätten Sachsen e.V. - muss-
te aufgrund der verordneten Corona-
Kontaktbeschränkungen, anders als 
geplant, online stattfinden. Aus einer 
zweitägigen Veranstaltung mit vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Kommunikati-
on und Vernetzung, wurde eine halb-
tägige Online-Konferenz. Die Teilneh-
mer*innen der Veranstaltung – über-
wiegend aus dem Erzgebirge und dem 
Vogtland – nutzten dennoch das For-
mat, um sich untereinander und mit 
den Referent*innen zur Situation der 
Jugendarbeit im ländlichen Raum 
Sachsens auszutauschen.

Der ländliche Raum 
in Sachsen und seine 
Bedeutung für die OKJA

Die Sächsische Landjugend e.V. 
und der Landesarbeitskreis Mobile Ju-
gendarbeit Sachsen e.V. untersuchten 
2016 in einer gemeinsamen Landkreis-
tour die Jugendhilfestruktur im länd-

1  Borchert, A. & Stüber, S. (2017). Jugendarbeit im ländlichen Raum Sachsens. CORAX – Fachmagazin für Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen, (1 / 2017), S. 13-15.

lichen Raum, die Angebote und Rah-
menbedingungen der Jugendhilfe und 
Jugendarbeit sowie generell die Situ-
ation der Jugendarbeit im ländlichen 
Raum Sachsens. Veröffentlicht wurden 
die Ergebnisse dieser Landkreistour in 
der Fachzeitschrift CORAX1. Im Folgen-
den eine kurze Zusammenfassung:

Der ländliche Raum in den 10 
Landkreisen Sachsens lässt sich an-
hand seiner Merkmale in vier Katego-
rien einteilen: a) der „rein ländliche 
Raum“ b) der „ländliche Raum mit Mit-
telzentren“ c) der „verstädterte ländli-
che Raum“ und d) der „großstadtnahe 
ländliche“ Raum. 

Im Bereich der Jugendhilfeplanun-
gen, der Förderung der Jugendarbeit 
und der Trägerlandschaft der Jugend-
arbeitsangebote lassen sich über die 
Landkreise hinweg gemeinsam auftre-
tende Tendenzen erkennen:
•	 Die Förderung wird aufgrund der 

demografischen Entwicklung so-
wie der Haushaltslage reguliert. 
Ein Eingehen auf regionale Beson-
derheiten findet nicht statt, eben-
so wenig werden Fachexpertisen 
und Lebensweltanalysen berück-
sichtigt. 

•	 Eine weitere Tendenz ist die Ent-
säulung der Handlungsfelder der 
§§ 11 – 14 und 16 SGBVIII, zum Bei-
spiel durch übergeordnete Zielset-
zungen, die mehrere Handlungsfel-
der innerhalb der Jugendhilfe ein-
schließen. 

•	 Vielerorts thematisieren Fachkräf-
te, vor allem der Mobilen Jugend-
arbeit, ein Fehlen von Kooperati-
ons- und Netzwerkpartner*innen. 

•	 Demografischer Wandel, Abwan-
derung und ein unflexibler ÖPNV 
führen zur Tendenz, dass Jugendli-
che im öffentlichen Raum der Dör-
fer immer weniger sichtbar sind. 
Als Folge wird entweder auf eine 
breitere Schulsozialarbeit an Stel-
le von Jugendarbeit gesetzt oder 
freie Träger verlagern ihre Angebo-
te an die Schulstandorte.

•	 Eine letzte Tendenz zeigt sich im 
Auftreten neuer mittelgroßer Trä-
ger mit Projekten und Einrichtun-
gen. Eventuell könnte damit ein-
hergehen, dass kleine regionale 
Träger verdrängt werden.
Die Teilnehmer*innen des Fach-

tages beschrieben das Vogtland als ei-
nen ländlichen Raum mit überwiegend 

Von wegen „Ab vom Schuss“ 
Chancen der Jugendarbeit für Demokratie- 
bildung im ländlichen Raum
Alexandra Groß
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Von wegen „Ab vom Schuss“ 

Mobiler Jugendar-
beit und vielen Pro-
jekten und Struktu-
ren zur Jugendbeteiligung. Das Erzge-
birge wird beschrieben als großflächig 
mit weiten Wegen, einigen selbstver-
walteten Jugendclubs und Jugendiniti-
ativen aber dennoch wenig sichtbarer 
Jugendarbeit.

Jugendarbeit in  
ländlichen Räumen

Jugendliche in ländlichen Räu-
men leben zwischen zwei Welten: der 
durch Medien und Bildungsinstituti-
onen vermittelten globalisierten, ur-
ban-industriellen (Post-/bzw. Zweiten) 
Moderne und der dörflichen Welt, die 
durch Traditionen und soziale Sicher-
heit aber auch durch Tabus und sozia-
le Kontrolle geprägt ist2. Zudem führt 
der demografische und strukturelle 
Wandel im ländlichen Raum zu einer 
zunehmenden „Verinselung“ jugendli-
cher Lebenswelten. Jugendliche sind in 
hohem Maße auf den ÖPNV, das „Fa-
milientaxi“ oder die eigene (motori-
sierte) Mobilität angewiesen, um z.B. 
Bildungs- oder Freizeiteinrichtungen 
aufsuchen zu können3. 

Selbstorganisierte und -verwaltete 
Jugendtreffs und Jugendclubs spielen 
gerade im ländlichen Raum für die Re-
gionalentwicklung eine wichtige Rolle. 
Der eigene Jugendclub stärkt die Bin-
dung an den Heimatort und schafft in 
sozialer Hinsicht eine Bleibeperspekti-
ve. Die Jugendgruppen aus den Treffs 
übernehmen – zumindest wird das so 
immer wieder im Saarland beobach-
tet – wichtige Aufgaben und Funktio-
nen in der Dorfgemeinschaft und orga-
nisieren z.B. Dorf- und Traditionsfeste 

2  Böhnisch, L. (1992). Distanz und Nähe. Jugend und Heimat im regionalen Kontext. Pro Regio, 1992(19), 4–15.
3  Deinet, U. & Janowicz, M. (2013). LAND Regionale Lebenswelten und sozialräumlich orientierte OKJA – Ländlicher Raum als Herausforderung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit.  

In: U. Deinet & B. Sturzenhecker (Hrsg.) Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit (4., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer VS, S. 599 – 607.
4  Sturzenhecker, B. (2020). Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendarbeit. In: P. Bollweg et al. (Hrsg.) Handbuch Ganztagsbildung. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 1261 – 1271. 
5  ebd.

oder engagieren sich in Nach-
barschaftshilfe und Dorfent-
wicklung. 

Ohnehin muss die Jugendarbeit 
im ländlichen Raum mit wenigen per-
sonellen Ressourcen auskommen. Die 
wenigen Fachkräfte – z.B. der Mobilen 
Jugendarbeit – betreuen oftmals ein 
großflächiges Gebiet und können nur 
punktuell mit Projekten oder Angebo-
ten tätig werden. Deinet und Janowicz 
(2013) schlagen darum vor, zeitlich be-
fristete Entwicklungsprojekte vor Ort 
mit Fachkräften der Jugendarbeit zu 
personalisieren, welche die Aktivie-
rung von Jugendlichen zum Ziel haben, 
so dass die Fachkräfte sich nach einer 
gewissen Zeit zurückziehen können, 
weil Jugendliche vor Ort die Initiative 
oder den Jugendraum selbst übernom-
men haben.

Im Zusammenhang mit Jugendar-
beit in den ländlichen Räumen Sach-
sens sahen die Teilnehmer*innen des 
Fachtages folgende Herausforderun-
gen: 
•	 Kommunen fehlt oft das Interes-

se bzw. die Einsicht, um Räume für 
Jugendclubs zu finanzieren. Die 
Haltungen bei kommunalen Ent-
scheidungsträger*innen können je 
nach Kommune sehr unterschied-
lich ausfallen – entweder jugend-
freundlich und pro Selbstverwal-
tung oder aber eher gegenteilig.

•	 Den Kommunen fehlen die finanzi-
ellen Mittel, um Räume oder eine 
Fachkraft für eine notwendige (ini-
tiale) pädagogische Betreuung be-
reitzustellen.

•	 Auf kurzfristige Bedarfe kann auf-
grund des Turnus der Jugendhilfe-
planung nicht immer reagiert wer-
den.

•	 Im Grunde gibt es bereits eine Tra-
dition der selbstorganisierten Ju-
gendclubs, allerdings nicht überall 
und nicht sehr stark ausgebaut.

•	 Manchmal gelingt der Generati-
onenwechsel in den Jugendclubs 
nicht – der Nachwuchs fehlt.

Demokratiebildung 
in der OKJA

Demokratiebildung im Rahmen 
der Offenen Jugendarbeit ist ein ge-
setzlicher Auftrag, der sich aus den 
Zielen und Strukturprinzipien der Ju-
gendarbeit nach § 11 Abs. 1 SGB VIII 
ableitet. Mit den Wirkungszielbegrif-
fen „Selbstbestimmung, Mitbestim-
mung, Mitgestaltung, gesellschaftliche 
Mitverantwortung und soziales Enga-
gement“ wird ein mündiger und en-
gagierter „Homo democraticus“ be-
schrieben, der die eigene Autonomie 
im Rahmen gesellschaftlicher Mitge-
staltung lebt.4

Demokratie sowie das Bildungs-
konzept der Jugendarbeit gehen von 
einer mündigen und selbsttätigen An-
eignung aus: Selbsttätige Aneignung 
von Demokratie durch ihre Praxis ist 
Demokratiebildung – oder einfacher: 
Man lernt Demokratie 
durch aktive Praxis5.

Auch der aktuelle 
16. Kinder- und Jugend-
bericht betont die Not-
wendigkeit handlungs-
orientierter Lernpro-
zesse: „Kinder und Ju-
gendliche erwerben 
demokratische Fähig-
keiten nicht allein durch Aneignung 
kognitiven Wissens und darauf auf-
bauender Fertigkeiten und Kompeten-

Jugendliche im 
öffentlichen Raum 
der Dörfer immer 
weniger sichtbar 

Demokratie­
bildung im  
Rahmen der  
Offenen Jugend-
arbeit ist ein  
gesetzlicher  
Auftrag
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zen, sondern vor allem dann, wenn ih-
nen soziale Räume zu gesellschaftli-
chem Handeln zur Verfügung stehen 
und sie diese für sich nutzen können 
[…]. Selbstwirksamkeitserfahrungen, 
die sie dabei machen, und das Erleben, 
dadurch selbst nützliche und wertge-
schätzte Beiträge zum gesellschaftli-
chen Leben zu liefern, sind politischer 
Identitätsbildung und Subjektwerdung 
ebenso wie sozialer Integration in ho-
hem Maße zuträglich.“6

Demokratiebildung in der Jugend-
arbeit muss daher einerseits die Cha-
rakteristika von Demokratie als Ge-
sellschaftsform in Strukturen und 
Handlungspraxis umsetzen und die-
se andererseits als selbsttätige An-
eignungserfahrung ermöglichen. Al-
so braucht Jugendarbeit eine demo-
kratische Verfasstheit, Beteiligungs-
rechte und -strukturen, die Klärung von 
„Grundrechten“, Verfahren zu: Mit-
gliedschaft, Wahlen, Entscheidungs-
gremien und Gruppenparitäten, Orte 
der Konfliktklärung, Verantwortung der 
Umsetzung von Entscheidungen; Ver-
fahren der Erstellung von „Gesetzen“ 
und deren Revision (Hausordnung, Re-
geln etc.) und Verfahren der Machtkon-
trolle und des Minderheitenschutzes.7

Idealtypisch umgesetzt werden 
diese demokratischen Bildungsgele-
genheiten durch das ehrenamtliche En-
gagement in einem Trägerverein ei-
nes selbstverwalteten Jugendzentrums 
oder Jugendclubs (siehe Abbildung 1).

Das „saarländische 
Modell“ der 
Selbstverwaltung

Im Saarland bilden in den Verdich-
tungsräumen der Landeshauptstadt 

6  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2020): 16. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der  
Kinder- und Jugendhilfe. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter und Stellungnahme der Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend (BMFSFJ)

7  Sturzenhecker, 2020

und in den Kreiszentren pädagogisch 
betreute Jugendzentren in Trägerschaft 
der Kommunen und Wohlfahrtsverbän-
de den Einrichtungsschwerpunkt, wäh-
rend vorwiegend im ländlichen Raum, 
aber auch in einigen Kreisstädten und 
Mittelzentren die selbstverwalteten Ju-
gendzentren und Jugendtreffs domi-
nieren. Dieser Einrichtungstyp stellt 
mit 130 Jugendzentren, Treffs und akti-
ven Initiativgruppen den weitaus größ-
ten Anteil der Infrastruktur der Offe-
nen Jugendarbeit. Unterstützt werden 
die selbstverwalteten Räume seit über 
40 Jahren durch den Dachverband juz-
united. 

Die Treffs im Saarland sind fest 
in das Dorfleben integriert, sie bele-
ben mit ihren Aktivitäten die Dorfkul-
tur und bieten für die Jugendlichen ei-
nen Ort des sozialen Lebens. Zu den ty-
pischen Leistungen der Treffs gehören 
ihre Funktion als Einstiegsort in das so-
ziale Engagement, als Gemeinschafts-
raum altersspezifischer Interessen und 
jugendkultureller Ausdrucksformen, 
der Integration von Jugend in die Ge-
meinwesen und als demokratischer Bil-
dungsort.

In der Mehrzahl basiert das Orga-
nisierungsmodell der Jugendlichen auf 
einem Jugend-Verein, der mit den je-
weiligen Kommunen eine Nutzungsver-
einbarung über Räume abschließt, die 
von den Gemeinden kostenfrei zur Ver-

fügung gestellt werden.
Die Jugendtreffs haben aufgrund 

der starken Identifikation mit den Räu-
men eine hohe biografische Relevanz 
in der Persönlichkeitsentwicklung der 
jungen Menschen. Das Engagement in 
den Jugendclubs führt zu einem viel-
fältigen Kompetenzgewinn in den Be-
reichen: Organisieren, Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, 
handwerkliches Geschick u.v.m.

Befragt man die Jugendlichen 
selbst, was sie mitnehmen aus ihrer 
Zeit im Jugendclub wird meistens ge-
nannt: „Ich habe gelernt, Verantwor-
tung zu übernehmen.“ Und wer früh 
im Leben Verantwortungsbewusstsein 
lernt und sich ehrenamtlich engagiert, 
wird dies auch im späteren Leben er-
folgreich tun.

Eine Besonderheit des Ehrenamts 
im selbstorganisierten Jugendclub ist 
der häufige Kontakt mit dem umgeben-
den Sozialraum und der Lokalpolitik als 
Verhandlungsführer für den Jugend-
club: Es gilt Lobbyarbeit für den Treff 
zu betreiben, den Treff und die Gruppe 
zu repräsentieren, Konditionen für die 
Jugendarbeit auszuhandeln, auftreten-
de Konflikte mit der Nachbarschaft zu 
moderieren und ähnliches mehr. Der 
erste Kontakt zu lokalpolitischen Struk-
turen und deren Arbeitsmodi über den 
Jugendtreff führt nicht selten zu einem 

Abbildung 1: Demokratische Grundstruktur Juz-Träger-
verein (eigene Darstellung von juz-united).
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tieferen Verständnis, wie 
Lokalpolitik funktioniert 
und genauso häufig auch 
zu einem weiteren Enga-
gement in lokalpolitischen Gremien im 
Erwachsenenalter.

Die basisdemokratischen Binnen-
strukturen in Jugendclub und Träger-
verein erfordern eine kontinuierliche 
Interessenaushandlung und eine dia-
logische Entscheidungs- und Kompro-
missfindung. Wer sich im Jugendclub 
nicht repräsentiert und vertreten fühlt, 
wird seine Mitarbeit früher oder später 
einstellen und Mitgliederschwund ist 
das Ende jeden selbstorganisierten Ju-
gendclubs. Daher liegt es schon im Ei-
geninteresse der jeweils amtierenden 
Vorstandsmitglieder, möglichst alle Be-
sucher*innen der Treffs weitestgehend 
an allen Entscheidungen zu beteiligen. 
Dennoch gehören auch Statuskonflik-
te um unterschiedliche Positionen und 
Rollen zum Alltag und bieten die Mög-
lichkeit, Konfliktlösungsstrategien und 
Teamfähigkeit zu erlernen.

Im selbstorganisierten Jugendclub 
kristallisieren sich die Interessen einer 
Jugendgeneration. Nichts liegt näher, 
als die Zusammenarbeit zwischen Kom-
mune und Jugendclub als Gelegenheit, 
als Struktur einer gelingenden (kom-
munal-)politischen Jugendbeteiligung 
zu begreifen. Im Saarland finden sich 
dazu einige Best Practice Beispiele: Der 
Bürgermeister, der jährlich eine Rund-
reise durch alle Jugendtreffs der Ge-
meinde organisiert und an der Theke 
mit den Jugendlichen ihre Themen und 
Anliegen bespricht; regelmäßig stattfin-
dende Vernetzungstreffen der Jugend-
clubs einer Gemeinde; Jugendprojek-
te, die gemeinsam von Jugendclub und 
Gemeinde geplant und durchgeführt 
werden; die Kooperation der Jugend-
clubs mit dem Jugendrat/-forum u.v.m. 

Zusammenfassend noch 
einmal „Pro-Argumente“ für 
das Initiieren, Ermöglichen 
und Unterstützen von selbst-

verwalteten Jugendräumen:
•	 Sie sind wichtiger Teil einer Infra-

struktur für junge Menschen (Frei-
zeit, Kultur, Bildung) – gerade im 
ländlichen Raum, wo diese Infra-
struktur nur spärlich ausgeprägt ist.

•	 Sie bilden Kristallisationspunkte für 
jugendliche Interessen – sie ma-
chen „die Jugend“ im öffentlichen 
Raum und in der öffentlichen Wahr-
nehmung sichtbar.

•	 Sie bieten einen sozialen Anknüp-
fungspunkt für junge Menschen im 
ländlichen Raum (Eingebundensein) 
und unterstützen damit deren Blei-
beperspektive.

•	 Sie tragen bei zur Aufrechterhal-
tung dörflichen Lebens und unter-
stützen die Traditionspflege, das 
Brauchtum und generell das soziale 
und kulturelle Leben auf dem Land.

•	 Sie bilden einen Lern- und Erfah-
rungsraum für mündige, verantwor-
tungsvolle Demokrat*innen.

•	 Sie können die kommunalpolitische 
Jugendbeteiligung wesentlich mit-
tragen.
Um all diese Potenziale voll aus-

schöpfen zu können, müssen die eh-
renamtlich Aktiven in den selbstver-
walteten Jugendtreffs über ein um-
fangreiches Repertoire an sozialen, 
kommunikativen, organisatorischen 
und strategischen Kompetenzen ver-
fügen. Im Saarland werden Kompeten-
zen und relevante Wissensinhalte in 
einer eigens von juz-united konzipier-
ten Jugendleiterschulung vermittelt.

Zudem brauchen die Jugendclubs 
weitere Unterstützung durch Fach-
kräfte der Jugendarbeit und durch die 
Kommunen selbst. Hilfreich sind gu-
te und geeignete Räume; finanziel-

le Unterstützung; fachliche Lobbyar-
beit durch Jugendarbeiter*innen; eine 
Kultur der „Jugendfreundlichkeit“ und 
der Anerkennung jugendlichen Enga-
gements; ein gewisser Vertrauensvor-
schuss und eine Fehlertoleranz, wenn 
doch mal was schiefgeht; Netzwerke, 
Mentor*innen und Unterstützer*innen 
auf die man bauen kann.

Herausforderungen für 
die OKJA im ländlichen 
Raum Sachsens

Die Herausforderungen für die Ju-
gendarbeit im ländlichen Raum Sach-
sens bestehen laut der Landkreistour 
2016 (Corax 01/2017) in einem allge-
meinen Fachkräftemangel, der z.T. ver-
stärkt wird durch die nur geringe At-
traktivität der Arbeitsplätze. Zudem 
finden sich regional sehr unterschied-
liche Ausgangssituationen, Arbeitswei-
sen und auch Bedarfe der Fachkräfte. 
Die Netzwerk- und Lobbyarbeit ist noch 
weiter auszubauen, da vor allem im Be-
reich der MJA und des Streetworks oft 
„Einzelkämpfer“ ohne Team unterwegs 
sind.

Eine weitere große Herausforde-
rung betrifft den Umgang mit rechtsra-
dikalisierten jungen Menschen im Um-
feld der Jugendarbeit. Wobei die Prä-
vention oder gar Bekämpfung von 
Rechtsextremismus nicht die zentra-
le Aufgabe der Jugendarbeit darstellt. 
Vielmehr wurde ja bereits der Auf-
trag der Demokratiebildung im weites-
ten Sinne aus dem KJHG § 11 abgelei-
tet. Vor diesem Hintergrund kann die 
zentrale Aufgabe von Jugendarbeit in 
der Auseinandersetzung mit Rechtsex-
tremismus darin bestehen, als Sozia-
lisations- und Bildungsort wirksam zu 
werden, der die Aneignung demokrati-
scher Überzeugungen durch Jugendli-

„Ich habe 
gelernt, Ver-
antwortung zu 
übernehmen.“ 
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che unterstützt.8

Jugendarbeit 
leistet dann einen 

Beitrag gegen Rechtsextremismus, 
wenn Jugendliche Erfahrungen der Ko-
operation machen können, wenn sie 
erleben, dass Entscheidungen in deli-
berativen Aushandlungsprozessen und 
demokratischen Verfahren getroffen 
werden, wenn der Jugendclub ein sozi-
aler Ort ist, an dem es wünschenswert 
und erstrebenswert ist, dass niemand 
ausgegrenzt oder diskriminiert wird 
und alle als gleichberechtigte und an-
erkannte Individuen an gemeinsamen 
Zielen arbeiten.9

Eine fachliche Begleitung selbst-
organisierter Jugendclubs in durch 
Rechtsextremismus stark gefährde-
ten Sozialräumen würde dann den Fo-
kus auf die Unterstützung menschen-
rechtsorientierter Jugendlicher legen 
und deren Jugendclubs als Freiraum 
nach Möglichkeit schützen.  

Die Teilnehmer*innen des Fach-
tages sahen für die Jugendarbeit im 
ländlichen Raum Sachsens folgende 
Herausforderungen:
•	 Es muss in den Kommunen viel 

Überzeugungsarbeit für Jugendar-
beit geleistet werden.

•	 Das Förderprogramm „Demokra-
tie Leben!“ ist leider nicht flächen-
deckend überall vertreten. Manche 
Kommunen bleiben außen vor.

•	 Förderprogramme der LEADER-Re-
gionen haben regional unterschied-
liche Themenschwerpunkte und 
decken so nicht alle Bedarfe ab. 
Der Eigenanteil für die Kommunen 
stellt oftmals eine Hürde dar.

•	 Bei konservativen Parteien in Stadt- 
oder Gemeinderat wird Jugendar-
beit mit der Ausrichtung auf De-
mokratieförderung bzw. Anti-Ras-

8  Scherr, A. (2014). Jugendarbeit und Rechtsextremismus: Was kann und was sollte Jugendarbeit zur Aneignung menschenrechtlicher und demokratischer Überzeugungen beitragen?  
In: Kulturbüro Sachsen e.V. (Hrsg.) Politische Jugendarbeit vom Kopf auf die Füße. Zum anwaltschaftlichen Arbeiten mit menschenrechtsorientierten Jugendlichen im ländlichen Raum.  
Dresden (Eigenpublikation). S. 57-66)

9  ebd.

sismus oft kritisch gesehen und in 
einer linksradikalen Richtung ver-
ortet.

•	 Besonders problematisch ist es für 
die Jugendarbeit, wenn die AfD im 
Stadt- oder Gemeinderat vertreten 
ist. Die AfD versucht eine demokra-
tie- und menschenrechtsorientierte 
Jugendarbeit massiv zu verhindern.

•	 Auch die sog. gesellschaftliche Mit-
te vertritt nicht immer demokrati-
sche Werte.

Ideensammlung im Rahmen 
des Fachtages: Wie kann den 
Herausforderungen begegnet 
werden?
•	 Grundsätzlich ist es ein guter An-

fang, wenn sich erst mal nur einige 
wenige Jugendliche in der Gemein-
de engagieren und mit dem Ju-
gendclub auch Engagement für die 
ganze Gemeinde zeigen. Dies kann 
Sogwirkung auf andere Jugendliche 
entfalten und auch die ältere Gene-
ration überzeugen.

•	 Wenn der Jugendclub mit der Kom-
mune gut zusammenarbeiten kann, 
wirkt dies als Best-Practice-Beispiel. 
Ansetzen lässt sich da am besten, 
wo auch die politischen Mandats-
träger*innen eher jünger sind und 
Verständnis für die Jugendarbeit 
oder sogar eigene Erfahrungen in 
der Jugendarbeit mitbringen.

•	 Eine Besserung ist dann in Sicht, 
wenn auch auf Landesebene im-
mer mehr Abgeordnete oder Frak-
tionsangehörige wie z.B. jugend-
politische Sprecher*innen bereits 
in der eigenen Jugendzeit in selbst-
organisierten Jugendclubs oder Ju-
gendverbänden aktiv waren.

•	 Ein starkes Argument gegenüber lo-
kalpolitischen Entscheider*innen 

ist immer die „Bleibeperspektive“ 
für junge Menschen. Das zeigt Wir-
kung.

•	 Man könnte Image-Filme drehen 
und Interviews führen mit jugend-
affinen und in der Jugendarbeit er-
fahrenen Bürgermeister*innen.

•	 Es ließen sich auch Fachliteratur, 
Fachwissen und Statistiken heran-
ziehen als Verhandlungsbasis. Z.B. 
könnte der demografische Wandel 
mitsamt den Abwanderungsten-
denzen aus dem ländlichen Raum 
verdeutlicht werden.

•	 Die Verwaltungsebene der Kom-
munen sollte zur Jugendarbeit ge-
schult werden. Es könnten z.B. die 
Verwaltungshochschulen angefragt 
werden, ob es Module gibt zur För-
derung der Jugendarbeit bzw. Ju-
gendbeteiligung. Man könnte an-
regen, diese ins Curriculum aufzu-
nehmen.
Die Referent*innen von juz-united 

Alexandra Groß und Tobias Drumm be-
danken sich herzlich bei der Arbeitsge-
meinschaft Jugendfreizeitstätten Sach-
sen und allen Teilnehmer*innen des 
Fachtages für die tolle Zusammenar-
beit und den regen Fachaustausch. ←

Alexandra Groß ist stellvertretende 
Geschäftsführerin beim Verband saar-
ländischer Jugendzentren in Selbstver-
waltung e.V. – juz-united. Im Projekt 
„Offen für Teilhabe“ bearbeitet sie in 
der Infrastruktur der selbstorganisier-
ten offenen Jugendarbeit im Saarland 
akute Problemlagen, die sich durch die 
armutsbedingte Abwärtsentwicklung 
von Sozialräumen ergeben.

Fokus auf die 
Unterstützung 
menschenrechts-
orientierter 
Jugendlicher 
legen
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→ Was sind typische, wiederkehrende Situ­
ationen in unserer Praxis im Themenfeld 
Demokratiegestaltung und Auseinander­
setzung mit Ablehnungshaltungen,  
die uns immer wieder herausfordern?

→ Haben junge Menschen im 
Gemeinwesen Räume zur Ver­
fügung, welche sie selbst ge­
stalten und aneignen können? 
Gibt es darüber hinaus agile 
Konzepte der Jugendpolitik und 
Jugendbeteiligung vor Ort?

→ Gibt es Lokalpolitiker*innen und 
engagierte Bürger*innen, denen 
die Vorteile von selbstorganisierten 
Jugendräumen bspw. in Bezug auf die 
Bleibeperspektive junger Menschen 
im ländlichen Raum bewusst ist?  
Wie können diese als Unterstützung 
bei der Umsetzung und Stärkung  
von Jugendarbeit vor Ort eingebun­
den werden?

!
?

2. Praxis und Professionalität gestalten
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→ Dieser Beitrag fasst die recht-
lichen Hintergründe zum Umgang mit 
politischen Parteien in der Jugendar-
beit (§ 11 SGB VIII) zusammen. Der Au-
tor hat hierzu mit der AGJF Sachsen 
im September 2020 zwei Seminare mit 
dem Titel „Wie politisch ist neutral“ 
durchgeführt. Dieser Aufsatz soll nur 
einen ersten Überblick verschaffen. 
Für eine Vertiefung wird auf die Hin-
weise in den Fußnoten verwiesen. 

Einleitung
Die titelgebende Frage, wie po-

litisch neutral die politische Bildung 
sein muss, beschäftigt seit einigen Jah-
ren die Parlamente und deren wissen-
schaftliche Dienste, Ministerien und 
andere staatliche Fördergeber sowie 
Lehrer*innen und außerschulische An-
bieter von Angeboten der politischen 
Bildung. Auslöser für die Diskussionen 
ist vor allem die kritische Auseinan-
dersetzung in der Schule und der au-
ßerschulischen politischen Bildung mit 
der Partei „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD), welche hierin einen Ver-
stoß gegen die sog. Neutralitätspflicht 
sieht. Häufig wird dieses Thema mit ei-
ner vermeintlichen Rechtsunsicherheit 

1  Hufen, Politische Jugendbildung und Neutralitätsgebot, RdJB 2018, 216 ff.

im Gemeinnützigkeitsrecht für zivilge-
sellschaftliche Träger von politischer 
Bildung vermischt. Gerade für geför-
derte und gemeinnützige Träger von 
Angeboten der politischen Bildung in 
der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) führen 
diese Diskussionen wegen der Abhän-
gigkeit von staatlichen Förderungen zu 
erheblicher Unsicherheit.

Das Gemeinnützigkeitsrecht und 
mittelbar auch die staatliche Förde-
rung setzen den freien Trägern bei 
der Auseinandersetzung mit politi-
schen Parteien zwar tatsächlich Gren-
zen für den Umgang mit politischen 
Parteien in der Bildungsarbeit als auch 
bei eigener politischer Betätigung, al-
lerdings nicht in dem Maße wie teil-
weise behauptet wird. Insbesonde-
re gilt kein strenges Neutralitätsgebot 
wie für Vertreter*innen der Exekuti-
ve (Minister*innen, Bürgermeister*in-
nen, usw.).

Anders als bei der Exekutive exis-
tiert für die Frage des zulässigen Um-
gangs mit politischen Parteien in der 
Jugendarbeit keine gefestigte Recht-
sprechung. Die Diskussion findet vor 
allem im politischen Raum und teil-
weise in der Verwaltung statt. In der 
Rechtswissenschaft findet das The-

ma – außerhalb von Gutachtenauf-
trägen1 – bisher keine Beachtung. Das 
macht eine rechtssichere Festlegung 
von Grenzen des zulässigen Umgangs 
mit politischen Parteien für Träger von 
Angeboten der Jugendarbeit schwie-
rig. Die folgenden Ausführungen kön-
nen daher zum einen nur einen knap-
pen Überblick bieten. Zum anderen 
sollte das Thema von den Akteur*in-
nen kontinuierlich und kritisch beob-
achtet werden. Es gibt hierzu sehr ver-
schiedene Meinungen, Positionen und 
Gesetzesinitiativen. Ein kritischer Ver-
gleich vieler Meinungen erleichtert die 
Bewertung.

Verfassungsrechtliches 
Neutralitätsgebot

Unter dem sog. Neutralitätsge-
bot wird im Zusammenhang mit dem 
Schutz der Betätigung von politischen 
Parteien das verfassungsrechtlich ge-
schützte Recht von politischen Partei-
en auf Chancengleichheit aus Art. 21 
Abs. 1 GG verstanden.

Politische Parteien sind Vereini-
gungen von Bürgern, die dauernd oder 
für längere Zeit für den Bereich des 
Bundes oder eines Landes auf die po-

Wie politisch neutral... 
...muss politische Bildung in der Jugendarbeit sein?
Philipp Melle
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litische Willensbildung Einfluss neh-
men und an der Vertretung des Vol-
kes im Deutschen Bundestag oder ei-
nem Landtag mitwirken wollen, wenn 
sie nach dem Gesamtbild der tatsächli-
chen Verhältnisse, insbesondere nach 
Umfang und Festigkeit ihrer Organi-
sation, nach der Zahl ihrer Mitglieder 
und nach ihrem Hervortreten in der 
Öffentlichkeit eine ausreichende Ge-
währ für die Ernsthaftigkeit dieser Ziel-
setzung bieten (vgl. § 2 PartG).

Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) leitet in ständiger Rechtspre-
chung aus Art. 21 GG i.V.m. mit dem 
Demokratieprinzip und den Grund-
sätzen der Allgemeinheit und Gleich-
heit der Wahl, ein Recht der politi-
schen Parteien auf Chancengleichheit 
her. Dieses wird in Bezug auf das Han-
deln von Staatsorganen formal ver-
standen und wird daher verletzt, wenn 

Staatsorgane als sol-
che zugunsten oder zu-
lasten einer politischen 
Partei oder von Wahlbe-
werbern auf den Wahl-
kampf einwirken.2 Bei 
Politiker*innen kommt 
es daher darauf an, ob 
diese in ihrer Funktion 
als Staatsorgan (Minis-

ter*in, Bürgermeister*in, usw.) oder 
als Parteipolitiker*innen handeln. In 
der Rolle als Parteipolitiker*in sind ne-
gative Äußerungen über politische 
Mitbewerber*innen sehr wohl mög-
lich – in der Rolle als Staatsorgan aber 
nicht.

Dies führt auf den ersten Blick zu 
einer künstlichen Aufspaltung von Ver-
haltensweisen von ein und derselben 
Person. Jedoch betrafen die Fälle, in 

2  Ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfG vom 9.6.2020 – 2 BvE 1/19. Rn. 43 ff, abrufbar unter https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/ 
DE/2020/06/es20200609_2bve000119.html (abgerufen am 20.12.2020).

3  BVerfG vom 9.6.2020 – 2 BvE 1/19, abrufbar unter https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/06/es20200609_2bve000119.html  
(abgerufen am 20.12.2020).

4  BVerfG vom 27.2.2018 – 2 BvE 1/16, abrufbar unter https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/02/es20180227_2bve000116.html  
(abgerufen am 20.12.2020).

5  vgl. z.B. VHG Hessen vom 23.2.2018 – 8 B 23/18, abrufbar unter: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190030044 (abgerufen am 20.12.2020).

welchen Gerichte das Verhalten von 
Politiker*innen beanstandet haben, 
vielfach gar nicht die – freilich nicht 
ganz einfache – Frage, wer in welcher 
Rolle etwas gesagt hat. Praktisch be-
deutsam wurden gerade die eindeuti-
gen Fälle, in welchen Politiker*innen 
unmittelbar die Ressourcen der Staats-
organe für parteipolitische Maßnah-
men genutzt haben. Beispiele für Fälle, 
in denen das Verhalten gerichtlich be-
anstandet wurde: Horst Seehofer hat 
das Interview in welchem er die AfD 
als „staatszersetzend“ bezeichnet auf 
der Homepage des Bundesinnenminis-
teriums veröffentlicht.3 Johanna Wan-
ka hat in einer Pressemitteilung des 
Bundesbildungsministeriums die „rote 
Karte“ für die AfD gefordert.4

Aus dem Gebot der Chancen-
gleichheit bzw. dem Neutralitätsgebot 
für Staatsorgane ergeben sich keine 
Pflichten für geförderte und gemein-
nützige Träger.

Gleichbehandlungs-
pflicht nach § 5 PartG

Der verfassungsrechtliche Grund-
satz der Chancengleichheit hat in § 5 
PartG eine für die Verwaltungspraxis 
sehr bedeutsame einfachgesetzliche 
Ausprägung erfahren. Danach müssen 
Träger öffentlicher Gewalt (Ministeri-
en, Kommunalverwaltungen, usw.) alle 
politischen Parteien gleichbehandeln, 
wenn sie den Parteien Einrichtungen 
zur Verfügung stellen oder andere öf-
fentliche Leistungen gewähren.

Praktisch bedeutsam wird dies vor 
allem bei dem Zugang zu Versamm-
lungsorten wie Stadthallen. Hier wird 
der Ausschluss von einzelnen nicht 

verbotenen politischen Parteien regel-
mäßig von den Verwaltungsgerichten 
bestandet.5

Parteiverbot nur durch 
das Bundesverfassungs-
gericht

Wichtig zum Verständnis der be-
sonderen Stellung von politischen Par-
teien in Deutschland sind zudem Art. 
21 Abs. 2 bis 4 GG. Danach entschei-
det über die Frage der Verfassungs-
widrigkeit von politischen Parteien 
ausschließlich das BVerfG. Das bedeu-
tet umgekehrt, dass bis zur Feststel-
lung der Verfassungswidrigkeit jede 
Sanktion oder Benachteiligung durch 
staatliche Stellen grundsätzlich unzu-
lässig ist.

Politische Bildung ist 
Aufgabe der Jugend-
arbeit

Politische Bildung darf und muss 
auch außerhalb von Schule stattfinden. 
§ 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII nennt die po-
litische Bildung ausdrücklich als einen 
Schwerpunkt der Jugendarbeit. In al-
len Angebotsformen der Jugendarbeit 
(Offene Kinder- und Jugendarbeit, Ju-
gendverbandsarbeit, kommunale- und 
gemeindliche Jugendarbeit, usw.) ent-
sprechen daher Angebote der politi-
schen Bildung dem gesetzlichen Auf-
trag aus § 11 SGB VIII. Speziell in der 
Jugendverbandsarbeit nach § 12 SGB 
VIII ist die Organisation des Trägers 
(„von jungen Menschen selbst organi-
siert, gemeinschaftlich gestaltet und 
mitverantwortet“) auf Demokratiebil-
dung und somit politische Bildung an-

Aus dem Gebot 
der Chancen-
gleichheit erge-
ben sich keine 
Pflichten für  
gemeinnützige 
Träger

42



gelegt. Hieraus folgt eine besondere 
Förderverpflichtung.6

Politische Parteien und 
Gemeinnützigkeitsrecht

Allgemein
§ 55 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 AO bestimmt, 

dass gemeinnützige Körperschaften 
(z.B. e.V.) ihre Mittel weder für die un-
mittelbare noch für die mittelbare Un-
terstützung oder Förderung politischer 
Parteien verwenden dürfen. Grund 
für diese strikte Trennung sind neben 
der unterschiedlichen steuerlichen Be-
handlung von Spenden an gemein-
nützige Körperschaften und politische 
Parteien vor allem die umfangreichen 
Transparenzpflichten von Parteien. Die 
Unterstützung von politischen Partei-
en durch gemeinnützige Vereine wür-
de die Mittelherkunft verschleiern, 
weil der Verein nicht in dem Maße wie 
Parteien offenlegen muss, woher die 
Mittel stammen (vgl. z.B. Kritik an der 
Wahlunterstützung der AfD durch den 
Verein zur Erhaltung der Rechtsstaat-
lichkeit und der bürgerlichen Freihei-
ten7).

Unter unmittelbarer Unterstüt-
zung sind vor allem direkte Zahlungen 
an die politischen Parteien zu verste-
hen. Gemeinnützige Körperschaften 
dürfen nicht als „Spendenwaschanla-
ge“ zur Weiterleitung von Mitteln an 
politische Parteien genutzt werden.8

Unklar ist jedoch die konkrete 
Grenze von zulässiger politischer Betä-
tigung und mittelbarer Unterstützung 
einer Partei. Es gibt hier keine eindeu-
tige Verwaltungspraxis oder Recht-
sprechung.9

6  vgl. Wiesner/Bernzen/Kößler, Jugendverbände sind zu fördern, 2013, abrufbar unter: https://www.dbjr.de/fileadmin/Publikationen/2013-DBJR-brosch-gutachten.pdf (abgerufen am 22.12.2020).
7  https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Fragwuerdige-Wahlkampffinanzierung-AfD-drohen-hohe-Strafen,afdparteienfinanzierung132.html (abgerufen am 25.12.2020
8  Hornung/Vielwerth, DStR 2019, 1497 (1499).
9  Hornung/Vielwerth, DStR 2019, 1497 (1499).
10  BFH vom 10.1.2019 – V R 60/17, abrufbar unter https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201910035/ (abgerufen am 26.12.2020).

Relevanz des sog. 
„Attac-Urteils“

Die Grenze der zulässigen politi-
schen Betätigung für Träger von Ange-
boten der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 
wurde durch das sog. „Attac-Urteil“10 
des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem 
Jahr 2019 – anders als teilweise be-
hauptet – nicht neu justiert. 

Der BFH hat festgehalten, dass eine 
politische Betätigung sehr wohl mög-
lich ist, wenn dies der Verfolgung ei-
nes der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich 
genannten Zwecke dient. Jugendarbeit 
nach § 11 SGB VIII ist ein Angebot der 
Jugendhilfe (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
VIII). Jugendhilfe ist in § 52 Abs. 2 Nr. 4 
AO ausdrücklich genannt. Der § 11 SGB 
VIII normiert, dass Angebote der Ju-
gendarbeit „zu gesellschaftlicher Mit-
verantwortung (…) anregen und hinfüh-
ren“ sollen. Das erfasst auch die Unter-
stützung der jungen Menschen bei der 
Einflussnahme auf die öffentliche Mei-
nung und politische Entscheidungsträ-
ger*innen. Bei der speziellen Organi-
sationsform des § 12 SGB VIII (Jugend-
verbandsarbeit) ist dies sogar zwin-
gendes Strukturelement. In § 12 Abs. 2 
S. 3 SGB VIII heißt es: „Durch Jugend-
verbände und ihre Zusammenschlüsse 
werden Anliegen und Interessen junger 
Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten.“ Solange die politische Betä-
tigung an den Interessen und Bedürf-
nissen von jungen Menschen anknüpft, 
von diesen mitbestimmt oder sogar 
selbstbestimmt (§ 12 SGB VIII) wird, ist 
diese nach wie vor zulässig.

Der Attac-Trägerverein konnte sich 
eben nicht auf einen in § 52 Abs. 2 AO 
normierten Zweck berufen, dessen 
Verfolgung eine Einflussnahme auf die 
politische Willensbildung und die öf-

fentliche Meinung 
erlaubt. Insbeson-
dere hat der Attac-
Trägerverein kei-
ne Jugendarbeit ge-
macht und konnte seine politische Tä-
tigkeit daher nicht auf § 52 Abs. 2 Nr. 
4 AO (Förderung der Jugendhilfe) stüt-
zen. Daher wurde ihm die Gemeinnüt-
zigkeit aberkannt.

Zwar stellt die Förderung der po-
litischen Bildung alleine schon einen 
steuerbegünstigten Zweck nach § 52 
Abs. 2 Nr. 7 (Erziehung und Volksbil-
dung) i.V.m. Nr. 24 (Förderung des de-
mokratischen Staatswesens) dar. Al-
lerdings folgt hieraus kein „allgemein-
politisches Mandat“. Die zulässige 
politische Betätigung ist auf bildungs-
politische Fragen zu beschränken. Die 
politische Bildungsarbeit selbst muss 
sich in „geistiger Offenheit“ vollzie-
hen. Hierbei können zwar auch Lö-
sungsmöglichkeiten für aktuelle politi-
sche Fragen erarbeitet werden, um die 
entsprechenden Kompetenzen zu ler-
nen. Wenn aber die entwickelten Er-
gebnisse durch Einflussnahme auf po-
litische Willensbildung und öffentliche 
Meinung mittels weiterer Maßnahmen 
durchgesetzt werden sollen (z.B. durch 
Kampagnen), dann ist dies von dem 
Zweck „politische Bildung“ nicht mehr 
gedeckt. Das ist mit der Gemeinnüt-
zigkeit nicht mehr vereinbar – anders 
aber eventuell, wenn die Tätigkeit im 
Rahmen von Jugendarbeit nach § 11 
SGB VIII erfolgt (s.o.).

Direkte Auseinandersetzung 
mit politischen Parteien

Kritisch für Träger von Angeboten 
der Jugendarbeit ist jedoch die Frage, 
wann die direkte Auseinandersetzung 

Solange die poli-
tische Betätigung 
an den Interessen 
und Bedürfnissen 
von jungen Men-
schen anknüpft, 
ist diese zulässig
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mit politischen Parteien die Grenze zur 
mittelbaren Unterstützung überschrei-
tet. Dieses Problem bestand schon vor 
der sog. „Attac-Entscheidung“ und hat 
sich dadurch weder geklärt noch ver-
schärft.

Die Ablehnung oder Befürwortung 
einzelner Positionen von politischen 
Parteien ist unproblematisch. Nicht er-
laubt ist die ausdrückliche Unterstüt-
zung einer bestimmten Par-
tei – z.B. durch Wahlaufru-
fe oder andere ideelle Un-
terstützungsleistungen. Das 
wird wohl eine mittelbare 
Unterstützung darstellen. 
Problematisch und bisher 
nicht eindeutig geklärt, ist 
die Frage, inwieweit eine offen kom-
munizierte Ablehnung oder sogar Be-
kämpfung von (nicht verbotenen) po-
litischen Parteien für gemeinnützige 
Körperschaften erlaubt ist. Dies kann 
als gemeinnützigkeitsschädlich ange-
sehen werden, da die Beeinträchti-
gung einer Partei gleichzeitig auch um-
gekehrt eine mittelbare Unterstützung 
der anderen Parteien ist.11

Staatliche Förderung und Aus-
einandersetzung mit Parteien

Neben der Gemeinnützigkeit ist 
der zweite Streitpunkt in der Praxis, 
wann staatliche Stellen die Förderung 
von Trägern von Angeboten der Ju-
gendarbeit einstellen müssen bzw. auf 
eine Angebotsveränderung hinwirken 
müssen, wenn die geförderten Träger 
auf den Parteiwettbewerb derart Ein-
fluss nehmen, dass die staatliche Stel-
le ihrerseits durch die Förderung das 
Neutralitätsgebot verletzt.

11  In diese Richtung Iwers, Rechtlicher Rahmen der Förderung von Initiativen gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, 2018, S. 88 f,  
abrufbar unter https://d-nb.info/1191598039/34 (abgerufen am 26.12.2020).

12  Vgl. Hufen, Politische Jugendbildung und Neutralitätsgebot, RdJB 2018, 216 ff; Cremer, Das Neutralitätsgebot in der Bildung, 2019, abrufbar unter  
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Das_Neutralitaetsgebot_in_der_Bildung.pdf (26.12.2020).

13  Iwers, Rechtlicher Rahmen der Förderung von Initiativen gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, 2018, abrufbar unter https://d-nb.info/1191598039/34  
(abgerufen am 26.12.2020).

14  Vgl. Empfehlung des Bayerischen Jugendrings, Arbeitshilfe Jugend und Demokratiebildung, 2019, abrufbar unter https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/203/jugend-und-demokratie-bildung?c=8  
(abgerufen am 26.12.2020).

Anders als einige Veröffentli-
chungen suggerieren, bestand kei-
ne Rechtsunsicherheit hinsichtlich der 
Frage, ob privatrechtliche Träger (z.B. 
e.V.) an das oben skizzierte sog. Neut-
ralitätsgebot gebunden sind. Das wa-
ren und sind sie nicht.

Es geht auch nicht um die allge-
meine Frage, ob sich zivilgesellschaftli-
che Organisationen in den politischen 

Meinungswettbewerb ein-
mischen dürfen, selber 
Grundrechtsträger sind 
und die Betätigung von der 
Meinungsfreiheit geschützt 
ist oder das Entgegentre-
ten von eindeutig rassisti-
schen Positionen erlaubt 

ist.12 Die sachliche Auseinandersetzung 
mit einzelnen Positionen von Partei-
en und der Abgleich mit eigenen Posi-
tionen ist auch bei geförderten Maß-
nahmen unproblematisch. Ebenso ist 
die sachliche Auseinandersetzung mit 
belegbaren Verbindungen von (z.B. im 
Verfassungsschutzbericht aufgeführten) 
rechtsextremen Organisationen zu Per-
sonen aus politischen Parteien, welche 
nicht verboten sind, kein Problem.

Problematisch wird es erst dann, 
wenn geförderte Träger gegen eine 
nicht verbotene politische Partei arbei-
ten, indem sie z.B. öffentlichkeitswirk-
sam gegen diese Partei arbeiten, Nicht-
Wahl-Aufrufe machen oder Demonst-
rationen gegen diese Partei organisie-
ren bzw. unterstützen. Abgesehen von 
den damit verbundenen gemeinnützig-
keitsrechtlichen Problemen (s.o.), stellt 
sich für den Fördergeber dann die Fra-
ge, ob er ein solches Verhalten durch 
Hinweise oder Nebenbestimmungen 

für künftige Förderungen unterbinden 
muss bzw. bei Nichteinhaltung die Zu-
wendungen zurückfordern muss. Denn 
auch wenn sich zivilgesellschaftliche 
Organisationen natürlich grundsätzlich 
auch in den Parteienwettbewerb ein-
mischen dürfen, bedeutet das nicht, 
dass staatliche Stellen dies auch noch 
fördern dürfen.

Wann konkret die Förderung die 
Chancengleichheit unzulässig verletzt, 
kann mangels Rechtsprechung nicht 
eindeutig beantwortet werden. Ein 
strenger Gleichlauf13 („was der Staat 
selber nicht machen darf, darf er auch 
nicht fördern“) ist meines Erachtens 
nicht geboten. Hiergegen spricht schon 
der Auftrag von Jugendarbeit und im 
Speziellen Jugendverbandsarbeit (s.o.), 
welcher die Förderung von politischem 
Engagement und zu diesem Zweck auch 
eine Positionierung zu einzelnen Partei-
positionen beinhaltet. Allerdings sollten 
Träger von Angeboten der Jugendarbeit 
sich sowohl bei eigener politischer Be-
tätigung als auch in der politischen Bil-
dung auf eine sachliche Auseinander-
setzung mit den politischen Parteien 
konzentrieren und eine pauschale Ab-
lehnung einzelner politischer Parteien 
als solches oder gar Maßnahmen gegen 
eine politische Partei unterlassen.14  ←

Philipp Melle ist Rechtsassessor, 
hauptberuflich Justiziar des Bayeri-
schen Jugendrings K.d.ö.R. und ehren-
amtlich seit über 15 Jahren in der  
Jugendverbandsarbeit aktiv. Der  
Beitrag gibt ausschließlich die eigene 
Auffassung des Autors wieder.

Nicht erlaubt ist 
die ausdrückliche 
Unterstützung 
einer bestimm-
ten Partei

3. Politisch institutioneller Kontext
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Der gegenwär-
tige politische 
Klimawandel 
kommt in den 
Hochschulen an. 

Verunsicherungen und Heraus-
forderungen der Sozialen Arbeit

Strategien im Umgang mit Rechtsextremismus und 
Antifeminismus in Hochschule und Profession1 

1 
Gudrun Ehlert, Heike Radvan, 
Barbara Schäuble, Barbara Thiessen

→ Was tun, wenn ein Mitglied der 
sogenannten „Identitären Bewegung” 
Soziale Arbeit studiert mit dem Ziel, 
Jugendarbeit für den rechten Nach-
wuchs mit staatlicher Anerkennung 
zu machen? Was tun, wenn in Lehr-
veranstaltungen rassistische Meinun-
gen zum Ausdruck kommen? Wie um-
gehen mit antimuslimischen Äußerun-
gen von Professor*innen gegenüber 
Studierenden? Wie reagieren auf anti-
feministische Angriffe in Medien und 
Öffentlichkeit? Was antworten auf die 
Diskreditierung von Gender Studies 
und Inklusionsforschung durch die 
AfD? Auf welche Handlungsoptionen 
können Hochschulen im Umgang mit 
dem zunehmenden Rechtsextremis-
mus zurückgreifen? 

Der gegenwärtige politische Kli-
mawandel – die Normalsierung anti-
semitischer, rassistischer, sozialdarwi-
nistischer, antidemokratischer, antife-
ministischer und homophober Positi-
onen – kommt, nachdem er die Praxis 

Sozialer Arbeit erreicht hat, nach und 
nach auch in den Hochschulen an. Da-
hinter steht nicht nur die Verbreitung 
von Ideologien der Ungleichwertigkeit 
bis hinein in die gesellschaftliche Mit-
te (vgl. Zick et. al 2019; Decker/Bräh-
ler 2018, 2020), sondern im Zuge der 
AfD-Wahlerfolge auch die Etablierung 
entsprechender Politiken auf 
parlamentarischer und insti-
tutioneller Ebene.  

Die damit einhergehen-
den Veränderungen spüren 
zu allererst diejenigen, die 
zur direkten Zielscheibe wer-
den. Rechte und rechtspopulistische 
Diskurse und Politiken greifen ver-
schiedene Adressat*innengruppen So-
zialer Arbeit an, das zeigt sich auch im 
Hörsaal gegenüber PoC und LGBTIQ-
Studierenden und -Lehrenden. Die Le-
gitimität der sozialpolitischen und so-
zialarbeiterischen Unterstützung ein-
zelner Gruppen wird infrage gestellt 

(vgl. u.a. Becker et. al 2019). Darüber 
hinaus schwächt die Ignoranz gegen-
über strukturell-angelegten Diskrimi-
nierungserfahrungen, die marginali-
sierte Gruppen machen, die sozialar-
beiterische Praxis, bspw. von Angebo-
ten der feministischen Mädchenarbeit 
sowie solchen der vielfaltsorientier-

ten Bildungs- und Anti-
diskriminierungsarbeit. 
Zudem werden Praxis-
projekte Sozialer Arbeit 
über Falschmeldungen 
diskreditiert und durch 
Forderungen nach „Neu-
tralität“ eingeschüch-

tert. Damit werden die Notwendigkeit 
ihrer Tätigkeit und ihre Finanzierung 
zur Disposition gestellt (vgl. u.a. Gil-
le et.al. 2020, Hafeneger et.al. 2020). 
Vermehrt werden auch die Büroräu-
me der Träger angegriffen oder ein-
zelne Fachkräfte herausgehoben, be-
schimpft und bedroht. Zählungen im 
Bundesgebiet dokumentieren zudem 

1  Dieser Beitrag ist eine gekürzte und aktualisierte Version unseres Artikels „Verunsicherungen und Herausforderungen: Strategien im Umgang mit Rechtsextremismus und Antifeminismus in  
Hochschule und Profession“ der in der Zeitschrift Sozial Extra 2/2020, S. 102–106 und im „Open Access“ veröffentlicht wurde: https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-020-00266-7.
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die gestiegene Zahl körperlicher An-
griffe auf Mitglieder marginalisierter 
Gruppen (vgl. u.a. VBRG 2020).

Versuche, Freiheiten einzuschrän-
ken, zeigen sich zudem auch auf der 
Ebene der Wissenschaftspolitik. So 
werden zum einen generell-wissen-
schaftsfeindliche Argumentationen 
laut und zum anderen einzelne For-
schungsrichtungen dezidiert in Frage 
gestellt. Dies trifft u.a. die Geschlech-
ter-, Rassismus- und Migrationsfor-
schung. Ihnen wird die Wissenschaft-
lichkeit abgesprochen, die Einstellung 
entsprechender Studiengänge gefor-
dert und auch hier werden einzelne 
Personen, einzelne Forschende direkt 
unter Druck gesetzt. 

All diese Entwicklungen führen 
derzeit noch nicht zu weitreichenden 
Veränderungen im Bereich der For-
schungsförderung, der Rechtsansprü-
che von Adressat*innen oder der Aus-
stattung der Einrichtungen Sozialer 
Arbeit: Dennoch sind neben den ak-
tuellen Diskursverschiebungen und 
Einschüchterungseffekten langfristig 
auch sozial- und wissenschaftspoliti-
sche Neujustierungen erwartbar. 

Als wissenschafts- 
und menschenrechtsori-
entierte Disziplin und Pro-
fession ist die Soziale Ar-
beit demgegenüber kein 
Blatt im Wind, sondern an 
fachlichen und ethischen 
Grundsätzen orientiert. In-
sofern stellt sich die Frage, welche Er-
fahrungen in Praxis und Hochschu-
len Sozialer Arbeit mit rechtspopulis-
tischen und rechtsextremen Erschei-
nungsformen gemacht werden, und 
welche Umgangsweisen hiermit ent-
wickelt werden. Hierzu fand vom 28.-
29.03.2019 an der BTU Cottbus-Senf-
tenberg eine Arbeitskonferenz der 
Fachgruppen „Gender“ sowie „Migra-
tion, Rassismus- und Antisemitismus-

kritik“ der Deutschen Gesellschaft für 
Soziale Arbeit (DGSA) statt. Die hier 
dokumentierten Perspektiven und Po-
sitionen sind dem regen kollegialen 
Austausch zu verdanken. 

Erste Handlungs
strategien

Unter den verschiedenen Dimen-
sionen, die im Rahmen der Konferenz 
diskutiert wurden, sind insbesondere 
die Überlegungen zum gesellschaftli-
chen Auftrag von Disziplin und Profes-
sion sowie zum Professionalisierungs-
auftrag der Hochschulen und zu den 
gegenwärtigen wissenschaftspoliti-
schen Problemlagen hervorzuheben. 

Professionsethische und -politi-
sche Herausforderungen

Die Soziale Arbeit ist nicht neu-
tral, sondern dem sozialpolitischen 
Ausgleich und den Grundrechten ver-
pflichtet. Dies wird in den fachlichen 
und ethischen Standards der Sozialen 
Arbeit unterstrichen. Die Soziale Ar-
beit wird dort als an den Menschen-
rechten und sozialer Gerechtigkeit ori-
entiert beschrieben. Grundlagen der 

professionellen Ethik fin-
den sich gegenwärtig im 
internationalen Code of Et-
hics (IFSW 2012), in der 
Berufsethik des DBSH 
(2014) und des Avenir So-
cial (2010) sowie in den 
Reckahner Reflexionen zur 

Ethik pädagogischer Beziehungen (In-
stitut für Menschenrechte 2017). Zu 
den dort formulierten Prinzipien und 
Haltungen gehören: Die Achtung der 
Würde aller Menschen, die Achtung 
des Rechts auf Selbstbestimmung, die 
Förderung von sozialer Gerechtigkeit, 
die Förderung des Rechts auf Partizi-
pation, die Anerkennung von Diver-
sität und Geschlechtergerechtigkeit, 
der Auftrag zum Abbau von Diskrimi-

nierungen, der Auftrag zur Ressour-
cenorientierung und zum Empower-
ment in der professionellen Arbeit so-
wie zur Förderung einer inklusiven Ge-
sellschaft. Diese Positionen stehen 
in einem eklatanten Widerspruch zu 
rechtspopulistischen und rechtsextre-
men Positionen. Während dies noch 
vergleichsweise klar erscheint, steht 
die Realisierung dieser Selbstver-
ständnisse vor deutlich größeren Her-
ausforderungen. Die formulierten ge-
neralistischen Standards müssen nicht 
nur situativ ausbuchstabiert, sondern 
auch in der Hochschulbildung geför-
dert werden: Wie können Positionie-
rungen, die auch Eingriffe in die Hal-
tungen und Einstellungen von Studie-
renden und den öffentlichen Diskurs 
darstellen zunächst herausgebildet, 
dann auch sichtbar vertreten und di-
daktisch angemessen vermittelt wer-
den? Wie können Bildungsprozes-
se gestaltet werden, die dazu beitra-
gen, diese anzueignen (vgl. Kohlberg 
1996)? Und wie habitusrelevant ist die 
Hochschullehre überhaupt? Sowie: 
Wie kann mit dem Dilemma umgegan-
gen werden, dass es in der Sozialen 
Arbeit kaum Institutionen, Kommissio-
nen, Kammern o.ä. gibt, die eklatante 
Verstöße sanktionieren können? Straf-
rechtliches Fehlverhalten lässt sich 
auf der rechtlichen Ebene ahnden, auf 
der fachlichen und ethischen Ebene 
sind neue Wege gefragt. Für die Hoch-
schulen stellt sich diese Frage insbe-
sondere für den Umgang mit Zweifeln 
an der Eignung von Studierenden und 
mit Blick auf Grenzen der staatlichen 
Anerkennung für den Beruf (Radvan/
Schäuble 2019).

Inhaltliche und situative Her-
ausforderungen in der Lehre 

Im Fall diskriminierender, rechts-
populistischer und herabwürdigen-
der Statements von Hochschulmitglie-
dern können sich Lehrende in Anleh-

sozial- und 
wissenschafts-
politische Neu-
justierungen 
erwartbar

3. Politisch institutioneller Kontext

46



nung an Paul Watzlawick 
nicht „nicht positionie-
ren“. Ihre Positionen wer-
den unvermeidlich deut-
lich: Nicht nur in Publika-
tionen, sondern auch wenn sie in der 
Lehre diskriminierende Aussagen bzw. 
Themenstellungen übergehen, diese 
setzen, bestätigen oder diesen wider-
sprechen. Für den Umgang mit situa-
tiven Herausforderungen in der Lehre 
lassen sich zudem keine allgemeingül-
tigen Strategien formulieren. Einzel-
nen Situationen muss immer wieder 
neu begegnet werden. Hilfreich ist da-
bei jedoch zweifellos zunächst eine ge-
naue Analyse des jeweiligen Aussage-
gehalts. Zudem sollte beachtet wer-
den, welche Effekte entsprechende 
Äußerungen erzeugen (können), ins-
besondere wenn Personen anwesend 
sind, die von den aufgerufenen Herab-
würdigungen und Ungleichheitsdiskur-
sen betroffen sind. Für sie kann die kri-
tische Thematisierung von Ungleich-
heitsideologien und -strukturen in 
der Lehre durchaus empowernd sein, 
sie kann aber auch ihre Zugehörig-
keit zur Seminargruppe in Frage stel-
len, einen Positionierungsdruck auslö-
sen oder sie kann sie zum Einnehmen 
einer diskriminierungsrelativierenden 
Perspektive zwingen, um so die eige-
ne Zugehörigkeit zur Seminargrup-
pe zu wahren. In den entsprechenden 
Lehrsituationen gilt es also, zugleich 
Bildungsprozesse zu fördern und auch 
(potentiell) Betroffene zu schützen. 

In der argumentativen Auseinan-
dersetzung können fachliche und ethi-
sche Standards der Profession und 
Disziplin sowie das Leitbild der eige-
nen Hochschule - in dem idealerwei-
se Gerechtigkeit, Wertschätzung und 
Diskriminierungsfreiheit thematisiert 
werden - Orientierung bieten und die 
eigenen Argumente und Positionie-
rungen stützen. Je nach Kollegium be-

stehen jedoch, so die Be-
obachtungen aus dem Aus-
tausch im Rahmen der Ta-
gung, unterschiedlich stark 
ausgeprägte Kulturen des 

Hinhörens und Widersprechens und 
auch die einzelnen Lehrenden wer-
den in sehr unterschiedlichem Maß 
als Personen mit Haltungen und Posi-
tionen sichtbar. Daher wird der Aus-
tausch in Kollegien, Arbeitszusam-
menhängen und Fachverbänden als 
hilfreich empfunden, um Verunsi-
cherungen und Herausforderungen 
besprechen und gemeinsame Strate-
gien erarbeiten zu können. 

Besondere Herausforderungen er-
geben sich an den Hochschulen, an 
denen Personen mit einem rechtsex-
tremen Weltbild sich für ein Studium 
und eine künftige Tätigkeit in der Pra-
xis der Sozialen Arbeit entscheiden. 
Hier müssen die Hochschulen, so ein 
Ergebnis der Tagung, bewusster mit 
ihren Grenzen umgehen und Schlüs-
se daraus ziehen, dass habituelle Ver-
änderungen im Studienverlauf nur 
in sehr begrenztem Masse beförder-
bar sind (vgl. Radvan/Schäuble 2019: 
223ff.), gleichwohl aber eine Verant-
wortung gegenüber der Praxis und 
künftigen Adressat*innen besteht. 

Herausforderungen im Kontext 
der Wissenschaftspolitik 

In den Hochschulen sind insbeson-
dere die Gender Studies und die Stra-
tegie des Gender Mainstreamings Ge-
genkampagnen ausgesetzt (vgl. u.a. 
Hark/Villa 2015, Hark/Oloff 2018, 
Lang/Peters 2018), u.a. durch Forde-
rungen der AfD, diesen die finanziel-
len Mittel zu streichen. Die Partei ver-
sucht damit Einfluss auf Fragen zu 
nehmen, die in der Freiheit der Hoch-
schulen und nicht in der Zuständigkeit 
von Parlamenten liegen. Dies zeigt, 
dass die Angriffe auch solche auf die 
Wissenschaftsfreiheit und das Hoch-

schulsystem allgemein darstellen. Er-
forderlich sind daher klare Positionie-
rungen von Hochschulleitungen, Wis-
senschaftsministerien und der Hoch-
schulgemeinde, nicht zuletzt auch, um 
zu verhindern, dass andere Fachgebie-
te in ähnlicher Weise 
angegriffen werden. 
Ein Vorschlag zur Ver-
ankerung der ange-
griffenen Inhalte be-
steht in der „Förde-
rung von Geschlech-
tergerechtigkeit als 
Qualitätsmerkmal gu-
ter wissenschaftlicher 
Praxis“ wie dies die Bundeskonferenz 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten an Hochschulen (bukof 2019) 
empfiehlt.

Fazit: Kollegiale Ver-
netzung, Präzisierung 
eigener Werte und 
Bedarf an einer aktiven 
Positionierung 

Offenbar kommt der Handlungs-
druck, der in der Praxislandschaft der 
Sozialen Arbeit bereits seit einigen 
Jahren deutlich wird und dort fachli-
che Positionierungen und Strategien 
zum Umgang mit Rechtsextremismus 
auslöst, in den Hochschulen erst nach 
und nach an. Auch erscheint der wis-
senschaftliche Bearbeitungsmodus, 
über (Grundlagen-)Forschung zu ei-
ner wissenschaftlichen Positionsbil-
dung beizutragen, angesichts der po-
litischen Verschiebungen als zu wenig 
dynamisch, denn bereits jetzt sind die 
Wissenschaften und Hochschulen in 
politische Auseinandersetzungen ver-
wickelt. Sie erfahren rechtspopulisti-
sche Einschüchterungen und werden 
unterwandert. Entsprechend kann ei-
ne Sichtung der aktuellen „Turbulen-
zen im Elfenbeinturm“ nicht aufge-

unterschiedlich 
stark ausgepräg-
te Kulturen des 
Hinhörens und 
Widersprechens

Angriffe auf 
die Wissen-
schaftsfreiheit 
und das Hoch-
schulsystem 
allgemein
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schoben werden, sondern muss „bei 
laufendem Betrieb“ stattfinden. 

Der Austausch unter Hochschul-
lehrenden zeigt erstens, dass auf al-
len Ebenen hochschulischer Aktivitä-
ten rechtspopulistische und -extreme 
Positionierungen beobachtbar sind: 
Im Hörsaal, in Gremiensitzungen, in 
der Öffentlichkeit und in der Wissen-
schafts-, sowie perspektivisch auch 
der Sozial- und Gleichstellungspolitik. 
Zweitens wird deutlich, dass ungleich-
wertigkeitsorientierte Praxen und An-
griffe – auch wenn sie Personengrup-
pen und Wissenschaftsbereiche unter-
schiedlich betreffen - das demokrati-
sche Wissenschaftssystem insgesamt 
in Frage stellen. Insofern sind Konzep-
te, die nur Einzelphänomene in den 
Blick nehmen unzureichend: Mit der 
Nicht-Eignung einzelner Studierender 
können Lehrende nicht alleine umge-
hen. Ebenso kann eine Forschungs-
gruppe, die bspw. rassistischen An-
würfen ausgesetzt ist, sich ohne kol-
legialen und institutionellen Rückhalt 
nicht wirkungsvoll verteidigen. 

Die bisher entwickelten Koopera-
tionen und Austauschgelegenheiten 
erscheinen daher ausbaubedürftig. 
Es stehen deshalb neben individuel-
len und fachlichen Klärungsprozessen 
auch institutionelle und standort-
übergreifende Positionsbildungen an. 
Hochschulen, Fachgebiete und Fach-
gesellschaften sind herausgefordert, 
ihre demokratischen Grundlagen her-
auszuarbeiten und für sie einzustehen. 
Mit dem Verweis auf eine angebliche 
„Neutralität“ lassen sich die aktuellen 
Infragestellungen der Kernwerte der 
Profession und Disziplin der Sozialen 
Arbeit nicht bearbeiten. ←

 

Prof. Dr. phil. Gudrun Ehlert lehrt und 
forscht zu Sozialarbeitswissenschaften 
an der Hochschule Mittweida,  

Heike Radvan ist Professorin für  
„Methoden und Theorien Sozialer  
Arbeit“ an der Brandenburgisch-Tech-
nischen Universität in Cottbus,  
Barbara Schäuble hält an der Alice 
Salomon Hochschule Berlin die Profes-
sur für „Diversitätsbewusste Ansätze 
in Theorie und Praxis“ inne und  
Barbara Thiessen ist seit 2010 Pro-
fessorin für Soziale Arbeit und Gender 
Studies an der Hochschule Landshut.
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→ Wo versuchen wir aufkommende Ausein­
andersetzungen um politische Positionen 
oder Parteien vor dem Hintergrund von 
Neutralitätsforderung in unserer Arbeit zu 
umgehen? Welche Folgen hat dies für uns, 
unsere Adressat*innen, das Gemeinwesen 
und die Praxis der Jugendarbeit mit einem 
emanzipatorischen Bildungsauftrag im  
Allgemeinen?

?→ Wie werden berufsethische 
Prinzipien in unserem Team ge­
lebt? Wissen wir voneinander, 
welche Haltungen und Positio­
nen Kolleg*innen zu aktuellen 
gesellschaftlichen Themen und 
den gemeinsamen Aufträgen 
in der Praxis haben? Wie  
beeinflussen unterschiedliche 
Haltungen unsere professionel­
le Praxisgestaltung?

→ An welche Netzwerke und 
Unterstützer*innen können 
wir uns wenden, wenn wir vor 
fach-politischen oder recht­
lichen Herausforderungen 
stehen? Wie können diese 
Netzwerke gestärkt werden? !

Reflexionsfragen
3. Politisch institutioneller Kontext
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„Alles – nur nicht neutral“ 

1. Die Praxis vor Ort als Angebote der  
Demokratiebildung

Döbeln, Mühlheim, Pinneberg, Bremen, Erfurt, Greifs-
wald, Wangen oder Grimma1, diese Städte stehen beispiel-
haft für Orte, an denen in den vergangenen Jahren Einrich-
tungen bzw. Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach 
§ 11 SGB VIII im Fokus politischer Interventionen standen. 
So wurde von unterschiedlichen Akteur*innen gefordert, 
den Trägern Mittel zu streichen, Einrichtungen zu schließen; 
es wurden Konzeptionen und Fachkräfte in Zweifel gezo-
gen, aber auch Übergriffe auf und in Einrichtungen verübt. 
Die Liste ist leider deutlich länger, als die hier aufgezählten 
Orte und viele Kolleg*innen aus der Fachpraxis können von 
ähnlichen Erfahrungen berichten. 

Die Beispiele zeigen, dass politische Interventionen un-
terschiedliche Formen annehmen können, immer aber die 
Praxis – Fachkräfte wie Nutzer*innen – vor Ort unter Druck 
setzen. Eingefordert werden Rechtfertigungen, Distanzie-
rungen, Offenlegungen und vieles mehr. Damit einherge-
hend wird das Ziel verfolgt, konfliktoffene Jugendräume 
und Räume für eine kritische-Demokratiebildung als Teil zi-
vilgesellschaftlicher Netzwerke zu verhindern oder mindes-
tens zu destabilisieren. Die lokalen Träger, Dach- und Fach-
verbände müssen sich hierzu positionieren und mit den An-
gegriffenen solidarisieren. Ein in der Debatte immer wieder 
aufgeworfener und missdeuteter „Neutralitätsanspruch“2 
ist rechtlich wie fachlich zurück zu weisen.

Ziel dieser Handreichung ist es, eine weitergehende 
Auseinandersetzung mit politischen Interventionen und an 
das Arbeitsfeld verstärkt herangetragene sogenannte Neu-
tralitätsanforderungen zu befördern. Sie soll hiergegen po-
litisch stärken und im Arbeitsfeld solidarische Bündnisse für 
eine sichtbare und handlungsfähige, demokratisch positio-
nierte Offene Kinder- und Jugendarbeit voranbringen. Zum 
Einstieg wird dazu die Situation im Arbeitsfeld mit Bezug zu 
aktuell vorliegenden Daten charakterisiert. Hierauf folgen 
Hinweise zu einem in den vergangenen Jahren stärker wer-
denden Ruf nach sogenannter Neutralität, der in entspre-
chenden Debatten, Einfluss auf das Arbeitsfeld nimmt. Ab-
schließend werden einige Vorschläge zu Handlungsmöglich-
keiten für die Praxis dargelegt.

1 Thea Koss (2021): Jugendzentren im Visier. In: Offene Jugendarbeit. Praxis - Konzepte - Jugendpolitik. 1/2021.; AGJF Sachsen e.V. (2021): Jugendarbeit im Gegenwind. Politische Interventionen im 
Arbeitsfeld. Chemnitz.

2  Diverse Materialien zur Debatte inkl. relevanter Auszüge aus dem 16. Kinder- und Jugendbericht finden sich unter https://agjf-sachsen.de/neutralitaetsdebatte.html 
3  Schuhmacher, N./ Schwerthelm, M./ Zimmermann, G. (2021): Stay with the Trouble. Politische Interventionen im Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Tübingen., S. 11
4  Ebd.
5  Vgl. FN 2

2. Politische Interventionen ins Arbeitsfeld
Politische Interventionen gewinnen mit dem Einfluss 

ihrer Akteur*innen in den vergangenen Jahren an Gewicht 
und ziehen fachliche, politische und fachpolitische Debat-
ten um die Freiheit der Arbeit der freien wie auch der öf-
fentlichen Träger der Jugendarbeit, um konfliktoffene Bil-
dungsangebote und vermeintliche Neutralitätsanforderun-
gen nach sich.

Politische Interventionen werden dabei verstanden als 
„bewusste Machtaktionen zur zielgerichteten Einflussnah-
me“3, welche durch die folgenden drei Aspekte charakteri-
siert sind:
•	 Sie sind „mit der Intention der Delegitimierung der an-

deren Seite und der Selbstlegitimierung verbunden“.
•	 Bislang „ist die Legitimität dieser Machtaktion  

umstritten“.
•	 Es bestehen „enge Bezüge zu übergeordneten Themen 

und Konflikten“4.
Die von der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene 

Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V. (BAG OKJE) in Auf-
trag gegebene Studie „Stay with the Trouble. Politische 
Interventionen im Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit“5 förderte über eine Befragung sowie über 
Eigenrecherchen eine Vielzahl unterschiedlicher politischer 
Interventionen in das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zutage. So wurden bundesweit 125 Fälle 
über Fragebögen zurückgemeldet und konnten weitere 71 
Fälle über eigene Recherchen der Autor*innen ausfindig 
gemacht werden. Hinzu kamen 66 weitere Fälle, in denen 
keine direkte Betroffenheit beschrieben wurde, aber die 
Fachkräfte „Befürchtungen, Veränderungen und Bedarfe“ 
im Zusammenhang mit dem aktuellen Interventionsge-
schehen rückmeldeten. Damit stehen bundesweit bereits 
jetzt 262 Fälle und Situationsschilderungen aus der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit im Raum, welche nachdrück-
lich eine fachliche und fachpolitische Befassung mit der 
Thematik erfordern. Zwar seien laut den Autor*innen diese 
Interventionen ein bundesweites Phänomen. Mit Blick auf 
die bislang 262 bekannt gewordenen und thematisierten 
Fälle wurden gleichzeitig ca. die Hälfte der Schilderungen 
aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 

Eine Handreichung für die Jugendarbeit zum  
Umgang mit Neutralitätseinforderungen und  
politischen Interventionen 
BAG OKJE, AGJF Sachsen 

50



Baden-Württemberg gemeldet. Neben politischen Dynami-
ken, auf die dieser Befund hinweisen könnte, mag dies aber 
auch ein Abbild der Dichte notwendiger, handlungs- und 
kommunikationsfähiger Fachnetzwerke und deren sensi-
bilisierender thematischen Strahlkraft in den benannten 
Bundesländern sein. 

Im Rahmen politischer Interventionen geht es immer 
auch um die Stellung der freien Träger in der Fachland-
schaft auch im Bezug zum öffentlichen Träger. Ein aktuelles 
Rechtsgutachten zur Autonomie freier Träger kommt zu 
folgenden Einschätzungen: „Die freien Träger handeln im 
Rahmen ihrer konzeptionellen Autonomie auf Grundlage 
des § 4 SGB VIII und insbesondere der Unternehmerfreiheit 
aus Art. 12 Grundgesetz (GG), der allgemeinen Handlungs-
freiheit des Art. 2 Abs. 1 GG, des Vereinsrechtes und der 
Vereinigungsfreiheit des Art. 9 Abs. 1 GG sowie unter 
Umständen der Freiheit der karitativen Betätigung und des 
Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften aus 
Art. 4 und 140 GG. § 4 Abs. 1 SGB VIII bestimmt, dass die öf-
fentliche Jugendhilfe die Selbständigkeit der freien Jugend-
hilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie 
in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu beachten 
hat. 

Diese Rechte sind keine Verhandlungsgegenstände zwi-
schen freier und öffentlicher Jugendhilfe. Eine öffentliche 
Förderung darf nicht mit Auflagen oder Bedingungen ver-
sehen werden, die im Hinblick auf das satzungsmäßige oder 
traditionelle Selbstverständnis freier Träger nicht oder nur 
mit Schaden erfüllt werden können. Der Kern der Autono-
mie freier Träger darf nicht angetastet werden (Wiesner 
SGB VIII Rn. 12). Der öffentliche Träger hat weder einen be-
stimmenden Zugriff auf die Gestaltung der Konzeption noch 
auf den Einsatz der Mitarbeitenden.“ 6 Daraus lässt sich fol-
gendes Arbeitsverhältnis zwischen den Akteur*innen vor 
Ort ableiten: „Das Prinzip der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen freier und öffentlicher Jugendhilfe be-
schreitet einen Mittelweg zwischen der Einbindung freier 
Träger in die Gesamtverantwortung der öffentlichen Ju-
gendhilfe und der Achtung ihrer Autonomie. Freie Träger 
nehmen eigene soziale Aufgaben wahr und sind als gleich-
geordnete Partner der öffentlichen Träger keine Auftrag-
nehmer, die einen detaillierten Plan abzuarbeiten haben 
und auch keine Adressaten von Direktiven oder Weisungen 

6  Prof. Dr. Bernd Schlüter (2021): Rechtliche Stellungnahme Partnerschaftliche Kooperationen im Zuwendungsverhältnis zwischen freien Trägern und öffentlichen Trägern/ Sozialverwaltungen der 
Kinder-und Jugendhilfe bei außerordentlichen Krisen, https://offene-jugendarbeit.net/pdf/Rechtl_Stellungnahme-RA_Schlueter-Partnerschaftlichkeit-mKommentar-FJB-BAG.pdf, S.2

7  ebd., S.3
8  BAG OKJE/ FJB (2021): Partnerschaftliche Kooperationen im Zuwendungsverhältnis. Ein Kommentar des Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg und der BAG Offene Kinder- 

und Jugendeinrichtungen, https://offene-jugendarbeit.net/pdf/Rechtl_Stellungnahme-RA_Schlueter-Partnerschaftlichkeit-mKommentar-FJB-BAG.pdf, S.2
9  BMFSFJ (2021): Kinder- und Jugendhilfe. Achtes Buch Sozialgesetzbuch., https://www.bmfsfj.de/blob/jump/94106/kinder-und-jugendhilfegesetz-sgb-viii-data.pdf

(Wiesner § 4 Rn. 5 SGB VIII). Sie sind nur dort Auftragneh-
mer des Staates, wo in besonderen Feldern das Gesetz ein 
solches Verhältnis anordnet oder freie Träger ausnahms-
weise außerhalb sozialstaatlicher Regelaufgaben freiwillig 
ein solches Auftragsverhältnis eingehen.“7

Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe basiert 
auf einer soliden Jugendhilfeplanung. In einem Kommentar 
zum Rechtsgutachten kommen die BAG OKJE und der Fach-
verband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg da-
her zu folgendem Schluss: „Unterschiedliche konzeptionel-
le Auffassungen freier Träger können mitunter eine Heraus-
forderung in der trägerübergreifenden Zusammenarbeit 
und Maßnahmeplanung sein. Sie tragen jedoch den eben-
falls pluralen Werte- und Lebensvorstellungen junger Men-
schen Rechnung. Die Konzentration auf die gemeinsamen 
gesetzlichen sowie ideellen Anliegen innerhalb der Kinder- 
und Jugendhilfe – attraktive kinder-, jugend- und familien-
freundliche Lebensbedingungen herzustellen – verringern 
Konkurrenzdruck und Herrschaftsdenken. Dabei trifft zwar 
den örtlichen Träger der Jugendhilfe eine Gewährleistungs-
verpflichtung, er muss (und darf) jedoch nicht alleine pla-
nen und handeln. Die direkte Mitwirkung von freien Trä-
gern, Initiativen sowie Jugend- und Fachverbänden sichert 
eine vielseitige Infrastruktur und bedarfsgerechte Ausge-
staltung.“8

Politische Interventionen richten sich demnach nicht al-
lein gegen die Offene Kinder- und Jugendarbeit als solche, 
sondern im Besonderen gegen die Vielfalt ihrer Träger und 
die damit einhergehende und hieraus entstehende demo-
kratische Praxis. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz in seiner 
aktuellen Fassung spricht sich nachdrücklich für eine Plura-
lität der Ansätze und Träger in der Jugendhilfe aus: „Die Ju-
gendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern 
unterschiedlicher Werteorientierungen und die Vielfalt von 
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen“9 (§ 3 (1) SGB VIII). 
Sie gibt damit den freien Trägern der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit gewichtige Autonomie für die professionel-
le Gestaltung ihrer Praxis. Die unterschiedlichen wertebe-
zogen zu bestimmenden Inhalte, Methoden und Arbeitsfor-
men können dabei auch polarisierende, politische Inhalte in 
der Ausgestaltung von Einrichtungen und Projekten zur Fol-
ge haben. Ausschlaggebend hierfür ist deren sozialpäda-
gogische Rahmung durch die Träger und Fachkräfte selbst. 
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Pluralität kann als „Wesensmerkmal“10 der Jugendhilfe und 
damit auch der Offenen Kinder- und Jugendarbeit verstan-
den werden. Die Hervorhebung „des Rechts, aufgrund un-
terschiedlicher Werteorientierungen, verschiedener inhalt-
licher Zielsetzungen, methodischer Ansätze und Arbeitsfor-
men handeln zu dürfen, hat mehr als nur deklaratorischen 
Charakter. So darf der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe nicht nach 
seiner jeweiligen politischen und fachlichen Überzeugung 
auf bestimmte Gruppen von freien Trägern […] oder auf be-
stimmte Werteorientierungen, Inhalte und Arbeitsformen 
begrenzen. Die Vorschrift stellt grundsätzlich klar, dass Ju-
gendhilfe offen ist für neue inhaltliche und organisatorische 
Entwicklungen.“11 Keinesfalls steht die Hervorhebung der 
Pluralität für eine politische oder fachpolitische Neutralität 
oder legt das Entfernen sichtbarer politischer Inhalte und 
Positionen aus den jeweiligen Settings nahe.

Handelt der Träger also auf der Grundlage der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung, befolgt satzungsgemä-
ße und (zumeist) gemeinnützige Zwecke und weist eine ent-
lang fachlicher Standards der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit im Sinne des SGB VIII organisierte Tätigkeit nach, 
ist er in seiner politischen Ausrichtung wie auch in sei-
nem pädagogischen Handeln frei und damit im besten Sin-
ne des Wortes freier Träger. Weder eine Neutralität gegen-
über politischen Themen und Strukturen noch gegenüber 
dem öffentlichen Träger ist dabei zu beanspruchen, denn 
„aus dem Gebot der Chancengleichheit bzw. dem Neutra-
litätsgebot für Staatsorgane ergeben sich keine Pflichten 
für geförderte und gemeinnützige Träger“12. Vielmehr gilt: 
„Schon aufgrund des gesetzlichen Pluralitätsgebots (§ 3) 
kann insoweit keine ‚stromlinienförmige‘ Ausrichtung des 
freien Trägers auf das jeweilige Landes-/Jugendamt erwar-
tet oder gar vorausgesetzt werden. Allenfalls kann daher 
mit der Zusammenarbeit gemeint sein, dass überhaupt die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Austausch be-
steht; der Begriff darf auf keinen Fall so ausgelegt werden, 
dass es nicht kontroverse, manchmal auch intensive Ausei-
nandersetzungen mit dem Landes-/Jugendamt gegeben ha-
ben bzw. geben darf.“13

10	 Münder, J./ Meysen, T./ Trenczek, T. (2019): Frankfurter Kommentar SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe., S. 88
11	 Münder, J./ Meysen, T./ Trenczek, T. (2019): Frankfurter Kommentar SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe., S. 88
12	 Melle, P. (2021): Wie politisch neutral…muss politische Bildung in der Jugendarbeit sein? In: AGJF Sachsen e.V.: Jugendarbeit im Gegenwind, S.42
13	 Münder, J./ Meysen, T./ Trenczek, T. (2019): Frankfurter Kommentar SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe., S. 884
14	 Wendt, Peter-Ulrich (2017): Lehrbuch Methoden der Sozialen Arbeit. Weinheim und Basel., S. 30 ff.
15	 Das Papier folgt hier dem Verständnis der Sachverständigenkommission des 16. Kinder- und Jugendberichts, dass politische Bildung, demokratische bzw. Demokratiebildung ist und eine Abgren-

zung gegeneinander fachlich nicht zielführend scheint. Sie werden daher im Dokument weitestgehend synonym verwendet., vgl. BMFSFJ (2020): 16. Kinder-und Jugendbericht. Förderung demo-
kratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter., S. 128 ff.

16	 BMFSFJ 2020, S. 71
17	 ebd.
18	 Bundeszentrale für politische Bildung (2011): Beutelsbacher Konsens; https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens; vgl. Wehling, Hans-Georg (1977): Konsens à la Beutelsbach? 

Nachlese zu einem Expertengespräch. In: Schiele, Siegfried/ Schneider, Herbert (Hg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung. Stuttgart, S. 173 - 184

3. Ansprüche an eine demokratisch und emanzi-
patorisch positionierte Jugendarbeit

Eine Kinder- und Jugendarbeit, welche auf Grundlage 
professioneller, sozialpädagogischer Perspektiven14 ihre Ad-
ressat*innen als mündige Subjekte mit spezifischen Res-
sourcen in den Blick nimmt und auf das Empowerment die-
ser diversen, jungen Menschen abzielt, ist neutral nicht zu 
bewerkstelligen. Sie ist ein zentrales Feld, non-formaler De-
mokratiebildung. Sie ist in der Kinder- und Jugendarbeit auf 
Lebenswelten und Alltag junger Menschen fokussiert. Dazu 
der 16. Kinder- und Jugendbericht: „Politische Bildung fin-
det im Alltag von Kindern und Jugendlichen statt. Das Po-
litische wird in konkreten Lebenssituationen, an spezifi-
schen Problemen und in realen Konflikten erfahren. Politik 
ist kein rein rationaler Akt, sondern ist verbunden mit emo-
tionalen Komponenten. Empathie, Engagement und Begeis-
terung, aber auch Verärgerung, Wut und Enttäuschung sind 
Bestandteile des Politischen und werden auch sinnlich und 
körperlich verarbeitet. Deshalb muss politische Bildung15 
in die Milieus eingebettet sein, in denen Politik erlebt und 
erfahren, Konflikte ausgehandelt und Krisen durchstan-
den werden.“16 Hieraus leitet sich ein Verständnis einer po-
sitionierten, kritischen und vielgestaltigen Bildung ab. Die 
Autor*innen dazu weiter: „Die demokratische Zivilgesell-
schaft fördert diesen Prozess der Selbstbildung von Mün-
digkeit durch eine plurale Trägerlandschaft, die politische 
Bildung in den sozialen Räumen, in denen Kinder und Ju-
gendliche leben, ermöglicht. Die Strukturen und die Inhalte 
dieser Angebote zur politischen Bildung spiegeln die welt-
anschauliche und parteiliche Vielfalt der Gesellschaft wider. 
Der Staat hat den Auftrag, dieses plurale Bildungssystem zu 
unterstützen und zu fördern. Er trägt dadurch zur Repro-
duktion seiner eigenen politisch-kulturellen Voraussetzun-
gen bei.“17

Der hieraus abzuleitende, kritische Bezug auf „Neut-
ralität“ kann sich grundlegend auf den Beutelsbacher Kon-
sens18 zur politischen Bildung berufen. Es ist festzustel-
len, dass dieser aktuell vermehrt „durch rechts-populisti-
sche Akteurinnen und Akteure als Instrument gegen die 
Disziplin Politische Bildung missbraucht wird. Der Beutels-
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bacher Konsens wird in diesem Zusammenhang synonym 
mit einem vermeintlichen Neutralitätsgebot gleichgesetzt 
und gezielt zur Einschüchterung genutzt. Der Beutelsbacher 
Konsens zwingt aber keineswegs zu einer neutralen Dar-
stellung politischer Zusammenhänge. Er betont mit allen 
drei Punkten vielmehr, dass politische Kontroversen auch 
kontrovers in der politischen Bildung angesprochen werden 
müssen. (…) Bildungsziel – und das ist in diesem Zusam-
menhang überaus wichtig zu betonen – ist damit nicht der 
politische Konsens, sondern die Einübung und das Aushal-
ten kontroverser und konflikthafter politischer Auseinan-
dersetzungen. (…) Die normative Perspektive nicht nur der 
politischen Bildung, sondern der Bildung allgemein ist da-
mit nicht auf eine wie auch immer geartete neutrale Ausei-
nandersetzung mit politischen, sozialen und ethischen Fra-
gen gerichtet. In der politischen Bildung geht es vielmehr 
um den Aufbau pluralistischer, demokratischer und men-
schenrechtsorientierter Haltungen und Werte. (…) Nicht je-
de Kontroverse, die gesellschaftlich existiert, muss im Rah-
men politischer oder demokratischer Bildung reflektiert 
und gleichberechtigt behandelt werden. Oder um es mit 
den Worten von Assmann und Assmann (2018) zu sagen: 
‚Nicht jede Gegenstimme verdient Respekt. Sie verliert die-
sen Respekt, wenn sie darauf zielt, die Grundlagen für Mei-
nungsvielfalt zu untergraben‘“19. 

Aus den vielfältigen fachlichen Einschätzungen und 
entsprechend dargestellten, grundlegenden Perspektiven 
sollen im Folgenden einige Empfehlungen und Handlungs-
möglichkeiten für Fachkräfte, Team und Träger der Kinder- 
und Jugendarbeit ausgeführt werden, welche im Sinne des 
Papiers als Argumentationshilfe für die Praxis und kritischer 
Beitrag zu einer (fach-)politischen Debatte gedacht sind.

4. Handlungsempfehlungen und Handlungsmög-
lichkeiten für die sozialpädagogische Praxis

Da es letztlich alle Einrichtungen und Träger der Kinder- 
und Jugendarbeit/ -hilfe treffen kann, welche sich nach in-
nen und außen in ihrer Praxis für eine kritische, politische 
Bildung, für ein konfliktoffenes, demokratisches Miteinan-
der und eine emanzipatorische, inklusive Entwicklung von 
Gesellschaft einsetzen, seien im Folgenden einige Hand-
lungsmöglichkeiten zum Umgang mit politischen Interventi-
onen angeführt. Sie verstehen sich als Vorschläge und Dis-
kussionsbeitrag.

19  Dies., S, 121
20  Schuhmacher, N./ Schwerthelm, M./ Zimmermann, G. (2021): Stay with the Trouble. Politische Interventionen im Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Tübingen., S. 67

a. Politische Interventionen öffentlich zum Thema machen
„Im Umgang mit politischen Interventionen durch die 

betroffenen Fachpraxis sollten Infragestellungen und An-
griffe entmystifiziert, zugleich aber nicht banalisiert wer-
den. Politische Interventionen müssen vielmehr als Teil ei-
ner politischen Auseinandersetzung erkannt und behandelt 
werden, die über bestimmte Gruppen und Felder hinaus-
weist“. 20 Politische Interventionen müssen von Fachkräf-
ten gegenüber der (Fach-)Öffentlichkeit thematisiert wer-
den. Dies gelingt am besten, wenn die politischen Framings 
öffentlich mit anderen enttarnt und eigene fachliche Ein-
ordnungen vorgenommen werden: „Das was wir machen 
ist nicht Extremismus, sondern Demokratiebildung, weil….“. 
In dem Zusammenhang wäre auch dem (Miss-)Verständ-
nis von einem sogenannten Neutralitätsgebot gegenüber 
einer Perspektive einer klar positionierten politischen Bil-
dung und Pädagogik stark zu machen und entgegen zu set-
zen. Politische Interventionen sind Teil einer gesamtgesell-
schaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Bearbeitung ist in-
sofern auch kaum auf die individuelle Ebene des jeweiligen 
Falls zu beschränken, sondern bedarf des Zusammenschlus-
ses von Teams, Einrichtungen und von Akteur*innen einer 
demokratischen und pluralen Zivilgesellschaft.

b. Handlungssicherheit in der pädagogischen Praxis stärken
Verunsicherungen werden größer, wenn Fachkräfte ge-

rade in herausfordernden Situationen des sozialpädagogi-
schen Alltags das Gefühl haben, auf sich selbst zurückge-
worfen zu sein. Eine systematische Auseinandersetzung im 
Team bzw. mit Kolleg*innen aus dem Arbeitsfeld zu fachli-
chen Deutungen und Qualitätsstandards stärkt die eigene 
Handlungsfähigkeit durch geteilte, professionelle Bezugs-
punkte und hilft, sich gegen etwaige Infragestellungen von 
Fachlichkeit zu wehren. Dafür sollten gemeinsame fachliche 
Diskussionen in Zeitbudgets mitgedacht und als regelmäßi-
ger Tagesordnungspunkt in Teamsitzungen fest eingeplant 
werden. Deutungen und Strategien von Fachkräften sind je-
doch nie allein Ergebnis ihrer fachlichen Reflexionen und 
auch nie unabhängig von den sozialen und politischen Be-
dingungen, unter denen die Fachkräfte arbeiten. Der pro-
fessionelle Anspruch, sich nicht nur in einer professionellen 
Rolle, sondern auch als Person in die Interaktion mit Adres-
sat*innen einzubringen, verlangt einen reflexiven Umgang 
mit diesen persönlichen Anteilen. Dies erhöht zum einen 
die eigene Sprachfähigkeit in der Aushandlung von fach-po-
litischen Themen und schafft zum anderen die Grundlage 
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für eine Verständigung zu gemeinsamen, fachlichen Positio-
nierungen im Team und der Zurückweisung damit unverein-
barer Haltungen. 

c. Räume mit anderen Betroffenen schaffen und fachlich 
aufstellen

Neben einem Austausch im Team, ist es notwendig Un-
terstützung auf fachlicher Ebene zu organisieren. Im besten 
Falle wird der Austausch zum Thema strukturell in regelmä-
ßigen Arbeitskreisen verankert (bspw. AG §78 o.ä.) und be-
schränkt sich nicht nur darauf, im akuten Fall mit anderen 
darüber zu sprechen. So lassen sich proaktiv, gezielt und 
nachhaltig Strategien zum Umgang entwickeln und (re-)ak-
tionsfähige Brücken innerhalb unterschiedlicher Felder der 
Zivilgesellschaft schlagen. Hier spielt auch die Kooperati-
on und Kollaboration mit dem öffentlichen Träger eine ent-
scheidende Rolle. Ist die Zusammenarbeit auf Augenhö-
he geprägt von einem strategischen, demokratischen Mit-
einander und von Wertschätzung der Perspektive und Rol-
le der freien Träger und ihre Professionellen im Arbeitsfeld 
ist dies die Grundlage, für ein handlungsfähiges, fachpoliti-
sches Arbeitsbündnis im Gemeinwesen.

Darüber hinaus ist es notwendig, sich mit anderen hier-
zu zu qualifizieren, gemeinsam mit anderen die eigenen 
Konzepte zu überprüfen, die jeweiligen Leistungsbeschrei-
bungen fachliche weiterentwickeln und Räume des fach-
lich-reflexiver Austausch im Rahmen von Fortbildung und 
Beratungsangeboten zu nutzen.

d. Fachperspektiven der Jugendarbeit Dritten näher bringen
Das sozialpädagogische Handeln im non-formalen Bil-

dungskontext mit seiner niedrigschwelligen Beteiligungs-
offenheit, steten Flexibilität und der Orientierung an den 
Adressat*innen erscheint vor allem den direkt Beteiligten 
sinnvoll, funktional und wirksam. Anderen kann es anmu-
ten, als fänden die Interaktionen und Aktivitäten in den Ein-
richtungen und Projekten auch ohne Zutun von Fachkräften 
statt. Jene sind daher im Besonderen gefordert, ihr kom-
plexes und anspruchsvolles, professionelles Handeln im-
mer wieder zu beschreiben und Gelegenheiten zu nutzen, 
die Relevanz und konzeptionelle Dynamik ihres pädagogi-
schen Tuns transparent zu machen. Hier ist es auch an den 
Trägern sowie an Dach- und Fachverbänden in deren Lob-
byarbeit die Qualitäten der Profession gesellschaftlich zur 
Geltung zu bringen und zu verankern.21 Jugendarbeit kann 

21	 Siehe dazu z.B. Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen (AGOT-NRW) e.V.: „Lobbyarbeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ https://www.offen-politisch.de/newsrea-
der-2376/lobbyarbeit-in-der-okja.html

22	 BMFSFJ 2020, S. 411 f.

einen großen Beitrag für eine demokratische Gesellschaft 
leisten – dies gilt es verständlich und öffentlich zu machen. 

Dabei sind einmal mehr die Empfehlungen des 16. Kin-
der- und Jugendbericht als wichtige Grundlage für eine pro-
fessionelle Konstituierung des Arbeitsfeldes anzuführen: 
•	 „Bereitstellung angemessener personeller, finanzieller, 

räumlicher und organisatorischer Ressourcen bzw. Ver-
fahrensmöglichkeiten;

•	 Übernahme der Verantwortung für die Evaluation der 
Struktur-, Konzeptions-, Prozess- und Ergebnisqualität 
der eigenen Praxis in Hinsicht auf demokratische Bil-
dung, dabei insbesondere Überprüfung des Konkretisie-
rungsgrades von Visionen und Leitlinien durch Konzepti-
onen und ihre Umsetzung sowie Weiterentwicklung der 
eigenen professionellen Haltung im Kontext des Selbst-
verständnisses von demokratischer Bildung;

•	 Etablierung einer innovations- und experimentierfreudi-
gen Vielfalt an bedürfnis- und altersangemessenen Mit-
bestimmungs- und Beteiligungsformen für Nutzerinnen 
und Nutzer von Einrichtungen;

•	 Verstärkung der Gemeinwesensensibilisierung und -ver-
ankerung von Trägern und Einrichtungen, nicht zuletzt 
im Sinne der gemeinsamen Übernahme von Verantwor-
tung für die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern 
und Jugendlichen mit anderen Einrichtungen und Trä-
gern“22

e. Den Anliegen junger Menschen Sichtbarkeit verschaffen
Auch eine generelle Marginalisierung von jugendlichen 

Interessen und Belangen und wenig etablierte jugendpoli-
tische Strukturen tragen dazu bei, dass Kinder- und Jugend-
arbeit als wenig relevant oder sogar als politisch bedenk-
lich diskreditiert werden kann. Das verstärkt sich in den ak-
tuellen Dynamiken der Pandemie, in dem junge Menschen 
fast ausschließlich auf ihre Rolle als Schüler*innen redu-
ziert werden und gilt noch mehr für benachteiligte und von 
Ausgrenzung betroffene junge Menschen. Deswegen reicht 
eine defensive Verteidigung von Kinder- und Jugendarbeit 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit nicht aus. Es braucht 
auch einen offensiven Einsatz dafür, jungen Menschen und 
ihren Themen mehr Raum zuzugestehen. Das geht mit den 
Kindern und Jugendlichen gemeinsam, wenn es deren In-
teressen entspricht. Voraussetzung dafür ist es, die gesell-
schaftlichen und politischen Themen junger Menschen zu 
erkennen und ihnen Unterstützung bei der öffentlichen Ar-
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tikulation ihrer Anliegen zu geben23. Dadurch wird einer-
seits der gesetzliche Auftrag zur Partizipation und Demo-
kratiebildung erlebbar und gleichzeitig Jugendarbeit auch 
im unmittelbaren Gemeinwesen sichtbar.

f. Verbündete in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
finden

Geteilte fachliche Selbstverständnisse, Betroffenheit 
aber auch gemeinsame zivilgesellschaftliche Interessen mit 
Blick auf das lokale Gemeinwesen verbinden Akteur*innen 
untereinander. Auf dieser Grundlage lässt sich eine „Po-
litikfeldanalyse“ für die Suche nach weiteren Unterstüt-
zer*innen vornehmen: Welche politischen Entscheidungs-
träger*innen sitzen in welchen Gremien und Ausschüssen? 
Wie stehen sie zur Jugendarbeit? Wer kommt aus oder ist 
Stakeholder für Jugendarbeit? Mit welchen Argumenten 
kann ich welche Entscheidungsträger*innen von Jugend-
arbeit überzeugen?24. Politische Entscheidungsträger*in-
nen sollten wissen, was Jugendarbeit tut. Ihnen gegenüber 
muss deutlich gemacht werden, dass eine Entscheidung ge-
gen Jugendarbeit auch eine Entscheidung gegen demokrati-
sche Handlungsfelder der Gesellschaft insgesamt ist.

Dabei kommen ihnen in lokaler und überregionaler 
Verantwortung besondere Pflichten zu: „Zur Ermöglichung 
von Aneignungsprozessen von Demokratie durch Bildungs-
strukturen müssen grundlegend und zuallererst geeigne-
te rechtliche, finanzielle und organisatorische Bedingungen 
gegeben sein.

Als Aufgaben für politische Entscheidungsträger sind in 
dieser Hinsicht zu benennen:
•	 Finanzierung politischer Bildung weniger projektbezo-

gen, sondern langfristig und regelstrukturell sicherstel-
len;

•	 Erweiterung des Blicks auf demokratische Bildung auch 
jenseits von Extremismus- und Radikalisierungspräven-
tion;

•	 Überprüfung von Ausbildungsumfang und -inhalten 
bzgl. politischer und insbesondere demokratischer Bil-
dung, vor allem für Erzieher*innen, Lehrkräfte und sozi-
ale Fachkräfte und Ressourcenbereitstellung für eine Er-
weiterung des Fort- und Weiterbildungsangebots“25

g. Folgen von Umgangsweisen in strategische  
Abwägungen einbeziehen

Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Vorgehen 

23	 Sturzenhecker, B./Glaw, T./Schwerthelm, M. (2020): Gesellschaftliches Engagement von Benachteiligten fördern – Band 3. Kooperativ in der Kommune demokratisches Engagement von Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen. Gütersloh.

24	 Lindner, W./Pletzer, W. (Hg.) (2017): Kommunale Jugendpolitik. Weinheim – Basel.
25	 BMFSFJ 2020, S. 411

zum Umgang mit oder zur Abwendung von politischen In-
terventionen müssen die möglichen Folgen für die Adres-
sat*innen, das Gemeinwesen, die eigene Praxis, aber auch 
den damit verbundenen Auftrag zu emanzipatorischer, kri-
tischer Bildung mit einbezogen werden. Je nach Fall und Si-
tuation gilt es zudem eine bewusste Entscheidung über den 
Grad der Öffentlichkeit zu fällen: In manchen Fällen ist es 
sinnvoll eine Demonstration anzumelden, in anderen ge-
meinsam mit den Jugendlichen in den Jugendhilfeausschuss 
zu gehen und wieder in anderen separate Gespräche mit 
einzelnen Entscheidungsträger*innen zu führen.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein zentrales Feld der 
Demokratiebildung. Jenseits formaler Bildungssettings ist 
sie in der Lage entlang der Interessen und Interessenla-
gen junger Menschen Strategien der lokalen und gesamtge-
sellschaftlichen Demokratiegestaltung anzulegen. Um eine 
emanzipatorische Demokratiebildung weiter professionell 
voran zu bringen und im Sinne demokratischer Selbstpositi-
onierung und kritisch-solidarischer Gemeinschaftsfähigkeit 
zu entwickeln, benötigt es Fachkräfte, Träger und politische 
Verbündete, welche im Rahmen aktueller, gesellschaftlicher 
Debatten und Dynamiken für Solidaritätsgestaltung und 
kritische Handlungsfähigkeit stehen. Die fachlichen und 
rechtlichen Grundlagen dafür stehen der Kinder- und Ju-
gendarbeit zur Verfügung. Die Verbandsstrukturen und ih-
re Ansprechpartner*innen sowie thematischen Expert*in-
nen stehen für eine positionierte Debatte, Vernetzung und 
praktische Unterstützung bereit.

Die Handreichung ist in Zusammenar-
beit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft  
Offene Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen e.V. (BAG OKJE) entstanden. Die 
BAG OKJE e.V. ist der bundesweite  
Zusammenschluss von mehr als 1000 
verschiedenen Trägern mit über 5.000 
Einrichtungen und Angeboten der  
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.   
info@bag-okje.de 
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